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Berliner Architekten- und Baukammergesetz
(ABKG)

Vom 6. Juli 2006
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

ERSTER  TEIL

Schutz der Berufsbezeichnungen Architektin, Architekt, Innen-
architektin, Innenarchitekt, Landschaftsarchitektin, Land-
schaftsarchitekt, Stadtplanerin und Stadtplaner; Architekten-
kammer Berlin

Erster Abschnitt

Berufsaufgaben und Berufsbezeichnungen

§  1 Berufsaufgaben der Architektinnen und Architekten und der 
Stadtplanerinnen und Stadtplaner

§  2 Berufsbezeichnungen, Architektenliste, Stadtplanerliste
§  3 Listen, Verzeichnisse und Register
§  4 Eintragung als Architektin oder Architekt oder Stadtplane-

rin oder Stadtplaner
§  5 Versagung, Löschung
§  6 Auswärtige Architektinnen, Architekten, Stadtplanerinnen, 

Stadtplaner und Berufsgesellschaften
§  7 Berufsgesellschaft als Kapitalgesellschaft
§  7a Berufsgesellschaft als Partnerschaftsgesellschaft

Zweiter Abschnitt

Architektenkammer

§  8 Errichtung
§  9 Aufgaben der Architektenkammer
§ 10 Organe
§ 11 Vertreterversammlung
§ 12 Aufgaben der Vertreterversammlung
§ 13 Vorstand
§ 14 Schlichtung
§ 15 Versorgungswerk
§ 16 Satzung
§ 17 Finanzwesen
§ 18 Daten, Auskunfts- und Verschwiegenheitspflicht
§ 19 Berufshaftpflichtversicherung
§ 20 Ordnungswidrigkeiten

Dritter Abschnitt

Berufsgerichtsbarkeit

§ 21 Anwendungsbereich, Verjährung
§ 22 Berufsgerichtliche Maßnahmen
§ 23 Berufsgericht, Landesberufsgericht
§ 24 Bestellung der Richterinnen und Richter
§ 25 Einleitung des Verfahrens
§ 26 Anwendung des Berliner Kammergesetzes
§ 27 Berufsordnung

Vierter Abschnitt

Eintragungsausschuss bei der Architektenkammer Berlin

§ 28 Eintragungsausschuss
§ 29 Grundsätze für die Tätigkeit des Eintragungsausschusses

ZWEITER  TEIL

Schutz der Berufsbezeichnung Beratende Ingenieurin und Be-
ratender Ingenieur; Baukammer Berlin

Erster Abschnitt

Berufsaufgaben und Berufsbezeichnungen

§ 30 Berufsaufgaben der im Bauwesen tätigen Ingenieurinnen 
und Ingenieure

§ 31 Freischaffende Wahrnehmung der Berufsaufgaben
§ 32 Berufsbezeichnungen
§ 33 Ingenieurgesellschaften
§ 34 Führung der Listen und Verzeichnisse
§ 35 Eintragung als Beratende Ingenieurin oder Beratender In-

genieur
§ 36 Versagung der Eintragung
§ 37 Löschung der Eintragung
§ 38 Auswärtige im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und Inge-

nieure

Zweiter Abschnitt

Baukammer

§ 39 Errichtung
§ 40 Aufgaben der Baukammer
§ 41 Mitglieder
§ 42 Organe
§ 43 Vertreterversammlung
§ 44 Aufgaben der Vertreterversammlung
§ 45 Vorstand
§ 46 Rügerecht des Vorstandes
§ 47 Eintragungsausschuss
§ 48 Grundsätze für die Tätigkeit des Eintragungsausschusses
§ 49 Schlichtung
§ 50 Ordnungswidrigkeiten
§ 51 Versorgungswerk
§ 52 Satzung
§ 53 Berufsordnung
§ 54 Finanzwesen
§ 55 Auskunfts- und Verschwiegenheitspflicht, Daten, Amtshilfe

Dritter Abschnitt

Berufsgerichtsbarkeit

§ 56 Anwendungsbereich, Verjährung
§ 57 Berufsgerichtliche Maßnahmen
§ 58 Berufsgericht, Landesberufsgericht
§ 59 Bestellung der Richterinnen und Richter
§ 60 Einleitung des Verfahrens
§ 61 Anwendung des Berliner Kammergesetzes

DRITTER  TEIL

Gemeinsame Vorschriften

§ 62 Rechtsweg
§ 63 Staatsaufsicht
§ 64 Rechtsverordnungen
§ 65 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsvorschriften
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ERSTER  TEIL

Schutz der Berufsbezeichnungen Architektin, Architekt,
Innenarchitektin, Innenarchitekt, Landschaftsarchitektin, 

Landschaftsarchitekt, Stadtplanerin und Stadtplaner; 
Architektenkammer Berlin

Erster Abschnitt

Berufsaufgaben und Berufsbezeichnungen

§ 1

Berufsaufgaben der Architektinnen und Architekten und 
der Stadtplanerinnen und Stadtplaner

(1) Berufsaufgabe der Architektinnen und Architekten ist die ge-
staltende, baukünstlerische, technische, ökologische, soziale und 
wirtschaftliche Planung von Bauwerken, Siedlungen und Städten.

(2) Berufsaufgabe der Innenarchitektinnen und -architekten ist die 
gestaltende, baukünstlerische, technische, ökologische, soziale und 
wirtschaftliche Planung von Innenräumen und von damit ver-
bundenen Änderungen von Gebäuden.

(3) Berufsaufgabe der Landschaftsarchitektinnen und -architekten 
ist die gestaltende, baukünstlerische, technische, ökologische, sozia-
le und wirtschaftliche Planung von Landschaft, Freianlagen und 
Gärten, auch im Rahmen städtebaulicher Planung.

(4) Berufsaufgabe der Stadtplanerinnen und -planer ist die gestal-
tende, technische, wirtschaftliche und soziale Orts- und Regional-
planung, insbesondere die Ausarbeitung städtebaulicher Planung.

(5) Zu den Berufsaufgaben der in den Absätzen 1 bis 4 genannten 
Berufsgruppen gehören auch die Beratung, Betreuung und Vertre-
tung der Auftraggebenden in den mit der Planung und Durchführung 
eines Vorhabens zusammenhängenden Fragen sowie die Koordinie-
rung und Überwachung der Ausführung. Zu den Berufsaufgaben 
kann auch die Erstattung von Fachgutachten gehören.

(6) Zu den Berufsaufgaben der Architektinnen und Architekten 
und der Landschaftsarchitektinnen und -architekten gehören auch 
die Ausarbeitung städtebaulicher Planung und die Mitwirkung an 
der Landesplanung und der Raumordnung.

(7) Zu den Berufsaufgaben der Stadtplanerinnen und -planer ge-
hört auch die Mitwirkung an der Landesplanung und der Raumord-
nung.

(8) Soweit die folgenden Vorschriften Regelungen bezüglich der 
Architektinnen und Architekten treffen, gelten diese auch für die In-
nenarchitektinnen und -architekten sowie für die Landschaftsarchi-
tektinnen und -architekten, es sei denn, es werden durch dieses Ge-
setz andere Regelungen getroffen.

§ 2

Berufsbezeichnungen, Architektenliste, Stadtplanerliste

(1) Die Berufsbezeichnung „Architektin“, „Architekt“, „Innenar-
chitektin“, „Innenarchitekt“, „Landschaftsarchitektin“ oder „Land-
schaftsarchitekt“ darf nur führen, wer unter dieser Bezeichnung in 
die Architektenliste eingetragen ist. Landschaftsarchitektinnen und
-architekten dürfen auch die bisherige Berufsbezeichnung „Garten- 
und Landschaftsarchitektin“ oder „Garten- und Landschaftsarchi-
tekt“ weiter führen, wenn sie unter dieser Bezeichnung in die Archi-
tektenliste eingetragen sind.

(2) Die Berufsbezeichnung „Stadtplanerin“ oder „Stadtplaner“ 
darf nur führen, wer unter dieser Bezeichnung in die Stadtplanerliste 
eingetragen ist.

(3) Die Berufsbezeichnungen nach den Absätzen 1 und 2 dürfen 
in der Firma einer Gesellschaft in der Rechtsform einer Kapitalge-
sellschaft nur geführt werden, wenn die Gesellschaft nach § 7 regis-
triert ist und die weiteren Voraussetzungen des § 7 erfüllt sind oder 
die Gesellschaft in ein vergleichbares Verzeichnis in einem anderen 
Bundesland eingetragen ist oder als auswärtige Gesellschaft berech-
tigt ist. Die Berufsbezeichnungen nach den Absätzen 1 und 2 dürfen 
im Namen einer Partnerschaftsgesellschaft nur geführt werden, 
wenn die Gesellschaft nach § 7a registriert ist und die weiteren Vor-
aussetzungen des § 7a erfüllt sind oder die Gesellschaft in ein ver-

gleichbares Verzeichnis in einem anderen Bundesland eingetragen 
ist oder als auswärtige Gesellschaft berechtigt ist.

(4) Die Berufsbezeichnung „freischaffend“ darf nur führen, wer 
seinen Beruf unabhängig und eigenverantwortlich ausübt und mit 
der Bezeichnung „freischaffend“ eingetragen ist. Unabhängig tätig 
ist, wer weder eigene noch fremde Produktions-, Handels- oder Lie-
ferinteressen verfolgt, die unmittelbar oder mittelbar im Zusammen-
hang mit seiner Berufstätigkeit stehen; eigenverantwortlich tätig ist, 
wer seinen Beruf ausschließlich auf eigene Rechnung und Verant-
wortung selbständig oder in einer Berufsgesellschaft (§§ 7, 7a) aus-
übt.

(5) Mit der Zusatzbezeichnung „baugewerblich“ wird eingetra-
gen, wer seinen Beruf unter Verfolgung eigener oder fremder Pro-
duktions-, Handels- oder Lieferinteressen ausübt und eigenver-
antwortlich tätig ist. Wer als baugewerbliche Architektin oder als 
baugewerblicher Architekt eingetragen ist, hat im Zusammenhang 
mit der Führung der Berufsbezeichnung, insbesondere bei dem Han-
deln im geschäftlichen Verkehr, die Baugewerblichkeit zweifelsfrei 
kenntlich zu machen. Das gilt auch für juristische Personen nach Ab-
satz 3.

(6) Wortverbindungen mit den vorgenannten Berufsbezeichnun-
gen oder Ableitungen darf nur führen, wer die entsprechende Berufs-
bezeichnung zu führen befugt ist. Die Wortverbindung „Beratende 
Architektin“ oder „Beratender Architekt“ ist unzulässig.

(7) Dürfen die Berufsbezeichnungen nach den Absätzen 1 bis 6 
nicht geführt werden, ist es auch nicht zulässig, sie in einer fremd-
sprachlichen Übersetzung zu führen.

(8) Die Berufsbezeichnung darf nicht mehr geführt werden, wenn 
die Entscheidung über die Löschung der Eintragung in der Liste, das 
Verzeichnis oder das Register unanfechtbar ist oder ihre sofortige 
Vollziehung angeordnet und die aufschiebende Wirkung nicht wie-
derhergestellt ist.

(9) Die gewerbliche Vermittlung von Grundstücken oder grund-
stücksgleichen Rechten ist den in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Personen und den Berufsgesellschaften (§§ 7, 7a) nicht gestattet.

(10) Das Recht zum Führen akademischer Grade bleibt unberührt.

§ 3

Listen, Verzeichnisse und Register

(1) Die Architektenliste und die Stadtplanerliste, die in § 6 Abs. 3 
genannten Verzeichnisse und das Register gemäß den §§ 7 und 7a 
werden von der Architektenkammer geführt. Die Architektenkam-
mer führt auch ein Sachverständigenverzeichnis über die von ihr öf-
fentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.

(2) Die Listen und die Verzeichnisse werden getrennt nach Fach-
richtungen und alphabethisch geführt. Sie enthalten Vornamen, Na-
men, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, akademische Grade, An-
schriften, Fachrichtungen und Angaben zur ausgeübten Tätigkeit 
(§ 2 Abs. 4 und 5). Das Datum der Eintragung und der Löschung so-
wie der Ausstellung der Urkunden und Bescheinigungen ist zu ver-
merken. Bei einer Löschung ist der Grund anzugeben.

(3) Über die Eintragung in die Listen, Verzeichnisse und das Re-
gister und die Löschung einer Eintragung in den Fällen des § 5 
Abs. 3 Nr. 3 bis 6 sowie des Absatzes 4 entscheidet der Ein-
tragungsausschuss; er entscheidet auch über die öffentliche Bestel-
lung zur Sachverständigen oder zum Sachverständigen.

(4) Der Eintragungsausschuss entscheidet auch über die Ausstel-
lung der Bescheinigung für die in die Architektenliste eingetragenen 
Staatsangehörigen eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union 
zum Nachweis

1. der vierjährigen Berufserfahrung von Architektinnen und Archi-
tekten mit abgeschlossener dreijähriger Ausbildung auf dem Ge-
biet der Architektur (Hochbau) an einer deutschen Fachhoch-
schule oder deutschen Gesamthochschule nach Artikel 4 Abs. 1 
Satz 2 der Richtlinie 85/384/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 
für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeug-
nisse und sonstigen Befähigungsnachweise auf dem Gebiet der 
Architektur und für Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächli-
chen Ausübung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf 
freien Dienstleistungsverkehr (ABl. EG Nr. L 223 S. 15), zuletzt 
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geändert durch die Richtlinie 2001/19/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2001 (ABl. EG Nr. L 206 
S. 1),

2. der Berufsbefähigung von Architektinnen und Architekten mit 
einem Prüfungszeugnis, das vor dem 1. Januar 1973 in einem 
Studiengang für Architektur von einer deutschen Ingenieur- oder 
Werkkunstschule ausgestellt wurde, nach Artikel 11 Buchstabe a 
und Artikel 13 der Richtlinie 85/384/EWG,

3. der Berufsbefähigung von Innenarchitektinnen und -architekten, 
Landschaftsarchitektinnen und -architekten sowie Stadtplane-
rinnen und -planern nach der Richtlinie 89/48/EWG des Rates 
vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur An-
erkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijäh-
rige Berufsausbildung abschießen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16), 
geändert durch die Richtlinie 2001/19/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2001 (ABl. EG Nr. L 206 
S. 1).

(5) Über die Eintragung in die Listen, Verzeichnisse oder das 
Register sowie die öffentliche Bestellung zur Sachverständigen oder 
zum Sachverständigen wird eine Urkunde ausgestellt, die bei der 
Löschung der Eintragung oder bei einer Änderung zurückzugeben 
ist. Eintragungen auswärtiger Architektinnen und Architekten in die 
Verzeichnisse werden auf fünf Jahre befristet. Eine Verlängerung ist 
möglich. Über die Eintragung in das Verzeichnis ist ihnen eine Be-
scheinigung auszustellen.

§ 4

Eintragung als Architektin oder Architekt oder
Stadtplanerin oder Stadtplaner

(1) In die Architektenliste oder in die Stadtplanerliste ist auf An-
trag einzutragen, wer
1. seinen Wohnsitz, seine Niederlassung oder seinen Dienst- oder 

Beschäftigungsort überwiegend im Land Berlin hat,
2. die Berufsaufgaben nach § 1 wahrnehmen will,
3. eine Berufsausbildung für die in § 1 Abs. 1 genannte Fachrich-

tung an einer deutschen Universität, Hochschule oder Fach-
hochschule oder an einer dieser gleichgestellten Lehranstalt mit 
Erfolg abgeschlossen hat, die eine Mindeststudienzeit von vier 
Jahren oder acht Semestern umfasst und bei Architektinnen und 
Architekten den Anforderungen der Richtlinie 85/384/EWG ge-
nügt oder in den Fachrichtungen des § 1 Abs. 2 bis 4 ein entspre-
chendes Studium mit einer mindestens dreijährigen Studienzeit 
an einer deutschen Universität, Hochschule, Fachhochschule 
oder gleichgestellten Lehranstalt erfolgreich abgeschlossen hat 
nach Artikel 1 der Richtlinie 89/48/EWG,

4. nach der Berufsausbildung eine praktische Tätigkeit in den we-
sentlichen Berufsaufgaben seiner Fachrichtung nach § 1 von 
mindestens zwei Jahren bei Berufsangehörigen seiner Fach-
richtung oder eine gleichwertige Tätigkeit ausgeübt hat; die 
praktische Tätigkeit gilt als erbracht, wenn die Befähigung zum 
höheren bau- oder gartenbautechnischen Verwaltungsdienst be-
steht, und

5. die Teilnahme an den durch die Eintragungsverordnung näher 
bezeichneten Fortbildungsmaßnahmen nachgewiesen hat.

Einzutragen ist auch, wer eine gleichwertige Ausbildung an einer 
ausländischen Universität oder Hochschule oder an einer gleichran-
gigen ausländischen Bildungseinrichtung mit Erfolg abgeschlossen 
und nach der Ausbildung mindestens zwei Jahre eine praktische Tä-
tigkeit in den Berufsaufgaben seiner Fachrichtung nach § 1 bei einer 
Architektin oder einem Architekten oder bei einer Stadtplanerin oder 
einem Stadtplaner oder eine gleichwertige Tätigkeit ausgeübt hat 
und die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 erfüllt. Bei diesen 
Personen werden die Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Be-
fähigungsnachweise, die außerhalb der Europäischen Union erwor-
ben wurden, geprüft, sofern diese Diplome, Prüfungszeugnisse und 
sonstigen Befähigungsnachweise bereits in einem Mitgliedsstaat an-
erkannt worden sind, sowie die in einem Mitgliedsstaat absolvierten 
Ausbildungsgänge und die dort erworbene Berufserfahrung. Eine 
Entscheidung über das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzun-
gen muss innerhalb von drei Monaten nach Einreichung des Antrags 
zusammen mit den vollständigen Unterlagen ergehen. Bei Staatsan-

gehörigen eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union, die die 
Berufsaufgaben einer Architektin oder eines Architekten gemäß § 1 
Abs. 1, 5 und 6 wahrnehmen wollen, wird die gleichwertige Ausbil-
dung im Sinne des Satzes 2 durch Vorlage eines Diploms, Prüfungs-
zeugnisses oder Befähigungsnachweises nach den Artikeln 7, 11 
oder 12 der Richtlinie 85/384/EWG nachgewiesen. Bei Staatsange-
hörigen eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union, die die Be-
rufsaufgaben von Innenarchitektinnen oder Innenarchitekten, Land-
schaftsarchitektinnen oder Landschaftsarchitekten, Stadtplanerin-
nen oder Stadtplanern gemäß § 1 Abs. 2 bis 4 wahrnehmen wollen, 
wird die gleichwertige Ausbildung im Sinne des Satzes 2 durch Vor-
lage eines Diploms, Prüfungszeugnisses oder Befähigungsnachwei-
ses nach Artikel 1 der Richtlinie 89/48/EWG nachgewiesen; von 
diesen kann der Nachweis von Berufserfahrung nur verlangt werden, 
wenn der Abschluss einer reglementierten Ausbildung nicht nachge-
wiesen werden kann.

(2) Personen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 
oder Satz 2 bis 4 nicht erfüllen (sonstige Bewerberinnen und Bewer-
ber), sind auf Antrag in die Architektenliste oder in die Stadtplaner-
liste einzutragen, wenn sie mindestens sieben Jahre eine hauptberuf-
liche praktische Tätigkeit unter der Aufsicht einer Architektin oder 
eines Architekten ihrer Fachrichtung oder einer Stadtplanerin oder 
eines Stadtplaners oder eine gleichwertige Tätigkeit in den Berufs-
aufgaben ihrer Fachrichtung (§ 1 Abs. 1 bis 3 oder 4) ausgeübt ha-
ben, die in ihrer Fachrichtung für den Beruf der Architektin oder des 
Architekten oder der Stadtplanerin oder des Stadtplaners erforderli-
chen Kenntnisse besitzen und ihre Befähigung durch eigene Leistun-
gen nachweisen. Die Voraussetzungen des Satzes 1 sind durch eine 
Prüfung auf Hochschulniveau, durch eigene Arbeiten und durch Be-
scheinigungen der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers oder des 
Dienstherrn nachzuweisen, aus denen sich ergibt, dass die sonstigen 
Bewerberinnen und Bewerber während ihrer Berufstätigkeit nach 
Satz 1 Berufsaufgaben ihrer Fachrichtung mit Erfolg wahrgenom-
men haben. Auf Verlangen haben die sonstigen Bewerberinnen und 
Bewerber Leistungsproben vor dem Eintragungsausschuss abzule-
gen.

(3) Unabhängig von den Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 3 und 4 und Absatz 1 Satz 2 bis 4 sowie nach Absatz 2 sind Be-
werberinnen und Bewerber auf Antrag in die Architektenliste einzu-
tragen, wenn sie sich durch die Qualität ihrer Leistungen auf dem 
Gebiet der Architektur (Hochbau), der Innenarchitektur, der Land-
schaftsarchitektur oder der Stadtplanung besonders ausgezeichnet 
haben und dies gegenüber dem Eintragungsausschuss durch eigene 
Arbeiten oder als Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates 
der Europäischen Union mit einem Prüfungszeugnis ihres Heimat- 
oder Herkunftsmitgliedsstaates nachweisen.

(4) Waren Bewerberinnen und Bewerber in die Architektenliste 
oder in die Stadtplanerliste eines anderen Landes der Bundesrepu-
blik Deutschland eingetragen und ist ihre Eintragung nur gelöscht 
worden, weil sie ihren Wohnsitz, ihre Niederlassung oder ihren 
Dienst- oder Beschäftigungsort in diesem Land aufgegeben und im 
Land Berlin begründet haben, so sind sie in die Liste einzutragen, 
ohne dass es einer erneuten Prüfung der Eintragungsvoraussetzun-
gen bedarf, sofern keine Versagungsgründe nach § 5 Abs. 1 und 2 
vorliegen.

(5) Sind die Bewerberinnen und Bewerber nicht Deutsche im Sin-
ne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, besteht auch bei Vor-
liegen der sonstigen Voraussetzungen ein Anspruch auf Eintragung 
in die Architektenliste oder in die Stadtplanerliste nur dann, wenn für 
das Führen der Berufsbezeichnung die Gegenseitigkeit gewährleistet 
ist. Dies gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union.

(6) Mit dem Antrag sind neben den Nachweisen nach den Absät-
zen 1 bis 5 beizubringen:

1. eine Geburtsurkunde sowie ein Nachweis über den geführten 
und früher geführte Namen, 

2. ein Nachweis über den im Land Berlin gelegenen Ort des Wohn-
sitzes, der beruflichen Niederlassung oder des Dienst- oder Be-
schäftigungsortes,

3. eine Erklärung darüber, dass Gründe nicht bekannt sind, die nach 
§ 5 einer Eintragung entgegenstehen können,
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4. eine Erklärung über frühere, bestehende oder anderweitig bean-
tragte Eintragungen in vergleichbare Berufsverzeichnisse ande-
rer berufsständischer Kammern in den Bundesländern, in ande-
ren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in nach dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten ande-
ren Staaten,

5. ein Nachweis über eine bei Aufnahme der Berufstätigkeit ausrei-
chende Berufshaftpflichtversicherung bei selbständiger oder 
baugewerblicher Berufsausübung,

6. ein Führungszeugnis aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage 
bei einer Behörde; bestehen Zweifel nach § 5 Abs. 1, kann eine 
unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister verlangt 
werden,

7. als freischaffende berufsangehörige Person eine Erklärung, dass 
der Beruf entsprechend § 2 Abs. 4 ausgeübt wird.

Über den Antrag ist unverzüglich, spätestens vor Ablauf von drei 
Monaten nach Eingang der vorstehenden Nachweise abschließend 
zu entscheiden.

(7) Wer in die Liste eingetragen ist und seine Berufsaufgaben als 
Architektin oder Architekt oder als Stadtplanerin oder Stadtplaner 
freischaffend ausübt, ist vom Eintragungsausschuss von Amts we-
gen unter dieser Bezeichnung einzutragen.

§ 5

Versagung, Löschung

(1) Die Eintragung von Bewerberinnen und Bewerbern in eine 
Liste ist zu versagen,

1. solange ihnen nach § 70 des Strafgesetzbuches und nach § 132a 
der Strafprozessordnung oder nach den Vorschriften der Gewer-
beordnung die Ausübung einer der in § 1 bezeichneten Tätigkei-
ten verboten, vorläufig verboten oder untersagt ist, 

2. wenn sie wegen einer Straftat rechtskräftig zu einer Strafe verur-
teilt sind und sich aus dem der Verurteilung zugrunde liegenden 
Sachverhalt ergibt, dass sie zur Erfüllung der Berufsaufgaben 
nach § 1 ungeeignet sind,

3. solange für sie wegen einer psychischen Krankheit oder einer 
geistigen oder seelischen Behinderung zur Besorgung ihrer An-
gelegenheiten eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt ist,

4. wenn eine Berufshaftpflichtversicherung, die die Voraussetzun-
gen des § 19 erfüllt, nicht nachgewiesen wird.

(2) Die Eintragung kann Bewerberinnen und Bewerbern versagt 
werden, wenn sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des 
Antrags auf Eintragung

1. eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 der Zivilprozess-
ordnung abgegeben haben oder in Vermögensverfall geraten 
sind; ein Vermögensverfall wird vermutet, wenn ein Konkurs-, 
Gesamtvollstreckungs- oder Insolvenzverfahren über das Ver-
mögen eröffnet, das Verfahren mangels Masse eingestellt oder 
eine Eintragung in das vom Insolvenzgericht oder vom Vollstre-
ckungsgericht zu führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 der Insol-
venzordnung, § 915 der Zivilprozessordnung) erfolgt ist,

2. sich eines Verhaltens schuldig gemacht haben, das die Besorgnis 
begründet, sie würden ihren Berufspflichten als Architektin oder 
Architekt oder als Stadtplanerin oder Stadtplaner nicht genügen.

(3) Die Eintragung ist zu löschen, wenn

1. die eingetragene Person verstorben ist,

2. die eingetragene Person auf die Eintragung verzichtet,

3. nach der Eintragung Tatsachen nach Absatz 1 eingetreten oder 
bekannt geworden sind, 

4. die eingetragene Person im Land Berlin weder ihren Wohnsitz 
noch ihre Niederlassung oder ihren Dienst- oder Beschäfti-
gungsort hat,

5. sich nachträglich herausstellt, dass die Eintragungsvorausset-
zungen nicht gegeben waren, oder

6. in einem berufsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig auf Lö-
schung der Eintragung in den Listen, den Verzeichnissen oder 
dem Register erkannt worden ist.

(4) Die Eintragung kann gelöscht werden, wenn nach der Eintra-
gung Versagungsgründe nach Absatz 2 bekannt werden und seit ih-
rem Entstehen nicht mehr als fünf Jahre vergangen sind.

(5) Bei den von der Architektenkammer Berlin öffentlich bestell-
ten und vereidigten Sachverständigen bewirkt die Löschung nach 
den Absätzen 3 und 4 auch die Löschung aus der Liste der Sachver-
ständigen.

§ 6

Auswärtige Architektinnen, Architekten, Stadtplanerinnen, 
Stadtplaner und Berufsgesellschaften

(1) Personen, die im Land Berlin weder einen Wohnsitz, eine Nie-
derlassung noch ihren Dienst- oder Beschäftigungsort haben, sind 
bei einer Tätigkeit nach § 1 im Land Berlin ohne Eintragung in die 
Architektenliste oder Stadtplanerliste zum Führen der jeweiligen 
Berufsbezeichnungen oder Wortverbindungen nach § 2 befugt, wenn 
sie dazu nach dem Recht eines Landes der Bundesrepublik Deutsch-
land oder dem Recht eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union 
oder eines gleichgestellten Staates, in dem sie einen Wohnsitz, eine 
Niederlassung oder ihren Dienst- oder Beschäftigungsort haben, be-
rechtigt sind (auswärtige Architektinnen und Architekten, auswärti-
ge Stadtplanerinnen und Stadtplaner). Das gilt auch für vergleichba-
re auswärtige Berufsgesellschaften.

(2) Auswärtige Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen 
und Stadtplaner oder Berufsgesellschaften, die nicht in einer Archi-
tektenliste oder Stadtplanerliste eines Landes der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen sind, haben dem Eintragungsausschuss Be-
scheinigungen darüber vorzulegen, dass sie

1. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 1 bis 7 im Staate ihrer Niederlassung 
rechtmäßig ausüben und 

2. ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Befähigungs- 
oder Ausbildungsnachweis über eine anerkannte, abgeschlosse-
ne Ausbildung oder gleichwertige Befähigung in Aufgabenbe-
reichen nach § 1 Abs. 1 bis 7 besitzen.

(3) Auswärtige Architektinnen und Architekten sowie auswärtige 
Stadtplanerinnen und Stadtplaner haben sich vor Aufnahme ihrer 
Tätigkeit im Land Berlin in die von der Architektenkammer geführ-
ten Verzeichnisse eintragen zu lassen. Zuständig ist der Eintragungs-
ausschuss. Über die Eintragung in das Verzeichnis ist eine Beschei-
nigung auszustellen, aus der sich die Berechtigung zum Führen der 
Berufsbezeichnung nach den §§ 2, 7 oder 7a ergibt.

(4) Auswärtige Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen 
und Stadtplaner oder Berufsgesellschaften haben bei einer Tätigkeit 
im Land Berlin die geltenden Berufspflichten zu beachten. Sie unter-
stehen der Berufsgerichtsbarkeit wie Mitglieder (§§ 21 bis 27).

(5) Ist die Person weder Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 
1 des Grundgesetzes noch Angehöriger eines Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union oder eines gleichgestellten Staates, so gilt die 
Befugnis nach Absatz 1 nur, wenn die Gegenseitigkeit gewährleistet 
ist.

(6) Der Eintragungsausschuss hat auswärtigen Architektinnen und 
Architekten, Stadtplanerinnen und Stadtplanern oder Berufsge-
sellschaften, ungeachtet einer Berechtigung nach Absatz 1, das Füh-
ren der Berufsbezeichnung im Land Berlin zu untersagen, wenn 

1. vergleichbare Voraussetzungen nach § 4 nicht vorliegen oder

2. Tatsachen bekannt geworden sind, die eine Versagung nach § 5 
Abs. 1 oder 2 rechtfertigen würden.

(7) Der Eintragungsausschuss kann auswärtige Architektinnen 
und Architekten, Stadtplanerinnen und Stadtplaner oder Berufs-
gesellschaften aus dem Verzeichnis löschen, wenn die vergleichba-
ren Voraussetzungen des § 5 Abs. 3 oder 4 vorliegen. Entsprechen-
des gilt für die Löschung aus dem Register der Berufsgesellschaften 
(§§ 7, 7a).

§ 7

Berufsgesellschaft als Kapitalgesellschaft

(1) Wer als Architektin oder Architekt allein oder mit anderen Ar-
chitektinnen und Architekten ihren oder seinen Beruf in der Form ei-
ner Kapitalgesellschaft ausübt, hat die Gesellschaft in das Register 
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eintragen zu lassen. Dem Antrag auf Registrierung ist eine Ausfer-
tigung oder öffentlich beglaubigte Abschrift des Gesellschaftsver-
trages, der Satzung und des Beschlusses über die Bestellung der 
geschäftsführenden Personen beizufügen. Jede Änderung des 
Gesellschaftsvertrages, der Satzung, der Gesellschafterinnen oder 
Gesellschafter oder der Vertretungsberechtigten ist dem Eintra-
gungsausschuss unverzüglich anzuzeigen. Der Änderungsanzeige 
ist eine beglaubigte Abschrift der jeweiligen Urkunde beizufügen. 
Wird eine Änderung in das Handelsregister eingetragen, ist eine Ab-
schrift der Eintragung nachzureichen. Der Sitz der Gesellschaft 
muss sich im Land Berlin befinden.

(2) Voraussetzung für die Registrierung ist, dass die Gesellschaf-
terinnen und Gesellschafter, die die Mehrheit des Kapitals und der 
Stimmanteile innehaben müssen, und eine geschäftsführende Person 
in die Liste gemäß § 4 eingetragen sind. Es ist zu gewährleisten, dass 
die Gesellschaft verantwortlich von Berufsangehörigen geführt 
wird. Kapitalanteile dürfen nicht für Rechnung von Dritten gehalten 
werden. Der Gesellschaftsvertrag muss ferner bestimmen, dass zur 
Ausübung von Gesellschafterrechten nur Gesellschafterinnen oder 
Gesellschafter bevollmächtigt werden können. Bei Aktiengesell-
schaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien müssen die Ak-
tien auf Namen lauten.

(3) Über die Registrierung der Gesellschaft stellt die Kammer eine 
Urkunde aus.

(4) Die Gesellschaft hat in die Firma die Worte „Gesellschaft von 
Architekten“ aufzunehmen, wenn alle Gesellschafterinnen und Ge-
sellschafter und eine geschäftsführende Person in die Liste eingetra-
gen sind.

(5) Die Eintragung in dem Register ist zu löschen bei

1. Auflösung der Gesellschaft,

2. Verzicht auf Registrierung; der Verzicht ist schriftlich gegenüber 
dem Eintragungsausschuss zu erklären.

(6) Der Eintragungsausschuss nimmt die Registrierung zurück, 
wenn sich nachträglich ergibt, dass sie hätte versagt werden müssen. 
Der Eintragungsausschuss widerruft die Registrierung, wenn die Vo-
raussetzungen für die Registrierung der Gesellschaft nachträglich 
fortfallen, es sei denn, dass die Gesellschaft innerhalb einer ange-
messenen, von dem Eintragungsausschuss zu bestimmenden Frist 
den dem Gesetz entsprechenden Zustand herbeiführt. Bei Fortfall 
der Registrierungsvoraussetzungen wegen eines Erbfalls darf die 
Frist ein Jahr nicht überschreiten.

(7) Gesellschafterinnen und Gesellschafter haben die für ihre Tä-
tigkeitsart geltenden Berufspflichten zu beachten. Dies gilt auch für 
die geschäftsführenden Personen.

(8) Unbeschadet der vorstehenden Regelungen finden das Gesetz 
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4123-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 22. März 2005 (BGBl. I S. 837), und das Aktiengesetz 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4121-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 22. September 2005 (BGBl. I S. 2802), 
Anwendung. Der Eintragungsausschuss ist verpflichtet, dem zustän-
digen Handelsregistergericht Auskunft zu geben und seine Entschei-
dungen mitzuteilen.

(9) Die Gesellschaft ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversi-
cherung abzuschließen, die die Voraussetzungen des § 19 erfüllt.

(10) Für Innenarchitektinnen und -architekten, Landschaftsarchi-
tektinnen und -architekten sowie Stadtplanerinnen und -planer gel-
ten die vorstehenden Bestimmungen mit der Maßgabe, dass die in 
die Firma aufzunehmende Berufsbezeichnung ihre Fachrichtung 
entsprechend ausweist.

§ 7a

Berufsgesellschaft als Partnerschaftsgesellschaft

(1) Eine Partnerschaft im Sinne des § 1 Abs. 1 des Partnerschafts-
gesellschaftsgesetzes vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3422) geändert worden ist, mit Sitz im Land Berlin, bei der min-
destens eine Architektin oder ein Architekt oder eine Stadtplanerin 

oder ein Stadtplaner Partnerin oder Partner ist, muss vor Aufnahme 
ihrer Tätigkeit in das Register der Berufsgesellschaften bei der Ar-
chitektenkammer Berlin eingetragen sein. Die Pflicht zur Anmel-
dung in das Register hat die jeweilige Partnerin oder der jeweilige 
Partner, die oder der zur Führung der Berufsbezeichnung nach § 2 
berechtigt ist. Zuständig für die Registrierung ist der Eintragungs-
ausschuss bei der Architektenkammer Berlin (§ 28). Dem Eintra-
gungsausschuss ist eine beglaubigte Abschrift des Partnerschaftsge-
sellschaftsvertrags unter Angabe der Berufe aller Partnerinnen und 
Partner vorzulegen.

(2) Die Partnerschaft ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversi-
cherung abzuschließen, die die Voraussetzungen des § 19 erfüllt.

(3) Die Haftung der Partnerschaftsgesellschaft für Ansprüche aus 
Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung, die ein Mitglied als 
Partnerin oder Partner verursacht hat, ist auf das Zweifache der Min-
destdeckungssumme der Berufshaftpflichtversicherung nach § 19 
beschränkt, wenn eine Versicherung in dieser Deckungshöhe abge-
schlossen ist.

(4) Die Eintragung der Partnerschaft in dem Register der Berufs-
gesellschaften bei der Architektenkammer Berlin ist zu löschen, 
wenn die Eintragung einer Partnerin oder eines Partners in der Ar-
chitektenliste gelöscht und keine weitere Person in der Partnerschaft 
zur Führung der Berufsbezeichnung (§ 2) berechtigt ist oder wenn 
die Partnerschaft gemäß § 9 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes 
aufgelöst wurde oder die Löschungsvoraussetzungen des § 5 Abs. 3 
oder 4 in entsprechender Anwendung vorliegen.

Zweiter Abschnitt

Architektenkammer

§ 8

Errichtung

(1) Die in die Listen eingetragenen Architektinnen und Architek-
ten und Stadtplanerinnen und Stadtplaner bilden die „Architekten-
kammer Berlin“.

(2) Die Architektenkammer ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Sie führt ein Dienstsiegel mit dem kleinen Landeswappen.

(3) Sitz der Architektenkammer ist Berlin.

§ 9

Aufgaben der Architektenkammer

(1) Aufgabe der Architektenkammer ist es,

1. die Baukultur, die Baukunst, das Bauwesen, den Städtebau und 
die Landschaftspflege zu fördern, 

2. die Berufspflichten der Mitglieder in einer Berufsordnung fest-
zulegen und die Erfüllung dieser Pflichten zu überwachen,

3. die beruflichen Belange der Gesamtheit der Mitglieder zu wah-
ren,

4. die berufliche Aus- und Fortbildung zu fördern,

5. Parlamente, Behörden und Gerichte in allen die Berufsaufgaben 
betreffenden Fragen zu unterstützen, Gutachten zu erstatten, 
Sachverständige namhaft zu machen und Sachverständige für 
Fertigstellungsbescheinigungen zu bestimmen sowie zu Entwür-
fen von Gesetzen und Verordnungen Stellung zu nehmen,

6. zu grundsätzlichen Fragen der Honorare, Gebühren und Ver-
tragsregelungen für Architekten Stellung zu nehmen,

7. auf die Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der Berufsaus-
übung zwischen Mitgliedern oder zwischen diesen und Dritten 
ergeben, hinzuwirken,

8. beim Wettbewerbswesen und bei der Regelung und Durchfüh-
rung von Wettbewerben sowie öffentlichen Vergabeverfahren 
mitzuwirken und die Übereinstimmung der jeweiligen Verfah-
rensbedingungen mit den geltenden bundes-, landes- und berufs-
rechtlichen Vorschriften zu überwachen, 

9. die Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen für die 
Tätigkeitsbereiche der Architektinnen und Architekten sowie 
der Stadtplanerinnen und Stadtplaner durchzuführen, 
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10. die Zusammenarbeit mit den Architektenkammern sowie mit 
den Berufsverbänden national wie international zu pflegen und 
zu fördern.

(2) Aufgabe der Architektenkammer ist es auch, die Architekten-
liste, die Stadtplanerliste, das Verzeichnis der auswärtigen Archi-
tektinnen und Architekten, das Register der Berufsgesellschaften 
und ein Verzeichnis der von ihr öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen zu führen sowie die für die Berufsausübungen not-
wendigen Bescheinigungen zu erteilen.

(3) Die Architektenkammer kann Fürsorge- und Versorgungsein-
richtungen einschließlich der Errichtung eines Versorgungswerkes 
für ihre Mitglieder und für Anwärterinnen und Anwärter schaffen. 
Das Gleiche gilt für die Ehegattinnen und Ehegatten, Lebens-
partnerinnen und Lebenspartner oder rechtlich Gleichgestellte und 
für die Kinder der Mitglieder.

(4) Der Aufsicht der Kammer unterliegt nicht die amtliche Tätig-
keit ihrer Mitglieder, soweit sie Angehörige des öffentlichen Diens-
tes sind.

§ 10

Organe

(1) Organe der Architektenkammer sind

1. die Vertreterversammlung,

2. der Vorstand.

(2) Den Organen der Kammer darf nur angehören, wer Mitglied 
der Kammer ist. Dem Vorstand können nur Mitglieder der Vertreter-
versammlung angehören. Die in die Organe der Kammer berufenen 
Mitglieder sind zur Annahme und Ausübung ihres Amtes verpflich-
tet, soweit nicht ein wichtiger Grund entgegensteht. Die Pflicht zur 
Ausübung des Amtes dauert über die Amtsdauer hinaus bis zum 
Amtsantritt des neuen Mitgliedes fort. Mitglieder, die in den Eintra-
gungsausschuss berufen werden, verlieren damit ihr Amt in der Ver-
treterversammlung und dem Vorstand.

(3) Scheidet ein in ein Kammerorgan berufenes Mitglied während 
seiner Amtszeit aus der Kammer aus, so erlischt gleichzeitig sein 
Amt.

(4) Die Kammer bildet aus dem Kreis ihrer Mitglieder Ausschüs-
se. Die Ausschüsse dienen der Erfüllung der Aufgaben der Kammer.

(5) Die Tätigkeit von Mitgliedern der Kammer in Organen und 
Ausschüssen ist ehrenamtlich. Die Mitglieder haben Anspruch auf 
Entschädigung für Zeitversäumnis und Auslagen. Der oder die Vor-
sitzende des Eintragungsausschusses sowie des Schlichtungsaus-
schusses und deren Stellvertreterin oder Stellvertreter haben An-
spruch auf eine angemessene Entschädigung.

§ 11

Vertreterversammlung

(1) Die Mitglieder der Vertreterversammlung werden für die Dau-
er von vier Jahren in geheimer Wahl nach Maßgabe der Satzung und 
der Wahlordnung von den Mitgliedern der Kammer gewählt.

(2) Die Mitglieder wählen 41 Vertreterinnen und Vertreter. Davon 
müssen mindestens 21 Personen als Freischaffende eingetragene 
Mitglieder sein. Jede Fachrichtung soll durch mindestens zwei Mit-
glieder vertreten sein. Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben. Das 
Nähere regelt die Wahlordnung.

§ 12

Aufgaben der Vertreterversammlung

(1) Die Vertreterversammlung ist zuständig für

1. den Erlass der Satzung,

2. den Erlass der Berufsordnung,

3. den Erlass der Wahlordnung,

4. den Erlass der Beitragsordnung,

5. den Erlass der Sachverständigenordnung,

6. den Erlass der Geschäftsordnung der Vertreterversammlung,

7. die Feststellung des Haushaltsplans,

 8. die Zustimmung zur Geschäftsordnung des Vorstandes,

 9. die Wahl, die Abberufung und die Entlastung des Vorstandes,

10. die Bestimmung der Vorschlagsliste für die ehrenamtlichen Mit-
glieder des Berufs- und des Landesberufsgerichts und des 
Schlichtungsausschusses sowie des Eintragungsausschusses,

11. die Bildung von Arbeitsausschüssen,

12. die Festsetzung der Entschädigung für Mitglieder der Organe 
und der Ausschüsse sowie für Sachverständige,

13. die Bildung von Fürsorge- und Versorgungseinrichtungen ein-
schließlich eines Versorgungswerkes.

(2) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Ist eine Angelegenheit we-
gen Beschlussunfähigkeit der Vertreterversammlung zurückgestellt 
worden und tritt die Vertreterversammlung zur Verhandlung über 
denselben Gegenstand zum zweiten Male zusammen, so ist sie ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig; in der La-
dung zu dieser Sitzung ist auf diese Bestimmung ausdrücklich hin-
zuweisen.

(3) Bei Beschlüssen entscheidet unbeschadet des Absatzes 4 die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen bleiben bei der Ermittlung der Mehrheit außer Be-
tracht. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stim-
menübertragungen sind ausgeschlossen.

(4) Beschlüsse zur Änderung der Satzung, der Berufsordnung, der 
Wahlordnung und zur vorzeitigen Abberufung von Mitgliedern des 
Vorstandes bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der in die Ver-
treterversammlung gewählten Mitglieder. Absatz 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass Beschlüsse in dieser Sitzung einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder bedürfen.

(5) Beschlüsse der Vertreterversammlung zu Absatz 1 Nr. 1 bis 3 
bedürfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

§ 13

Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten, zwei Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten und mindestens 
vier weiteren Mitgliedern. Seine Amtsdauer beträgt vier Jahre. Die 
Amtszeit der Mitglieder des Vorstandes dauert bis zum Amtsantritt 
der neuen Mitglieder fort. Die Präsidentin oder der Präsident und ei-
ne Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident sind aus den Reihen der 
Mitglieder zu wählen, die als freischaffend eingetragen sind. Die an-
dere Vizepräsidentin oder der andere Vizepräsident wird aus den 
Reihen der beamteten oder angestellten Mitglieder gewählt. Die 
Fachrichtungen und die Beschäftigungsarten sollen vertreten sein.

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Kammer. Er gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die Kammer ge-
richtlich und außergerichtlich, mit Ausnahme der Regelungen des 
§ 15 Abs. 5 und des § 29 Abs. 6. Bei seiner oder ihrer Verhinderung 
übernimmt dies eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident.

§ 14

Schlichtung

(1) Zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der 
Berufsausübung zwischen Mitgliedern der Kammer oder zwischen 
diesen und Dritten ergeben, ist bei der Kammer ein ständiger 
Schlichtungsausschuss zu bilden. Die Mitglieder des Schlichtungs-
ausschusses werden vom Vorstand für die Dauer von vier Jahren be-
stellt; Wiederbestellung ist zulässig. Der Schlichtungsausschuss 
wird in der Besetzung von drei Ausschussmitgliedern tätig, von de-
nen mindestens zwei Mitglieder der Kammer angehören müssen.

(2) Bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der Kammer hat der 
Schlichtungsausschuss auf Anrufung durch einen der Beteiligten ei-
nen Schlichtungsversuch zu unternehmen. Sind Dritte beteiligt, so 
kann der Schlichtungsausschuss nur mit dessen Einverständnis tätig 
werden.

(3) Das Nähere regelt die Schlichtungsordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 7, 
§ 12 Abs. 1 Nr. 11).
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§ 15

Versorgungswerk

(1) Die Architektenkammer kann durch Satzung für ihre Mitglie-
der, Ehegattinnen und Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Le-
benspartner oder rechtlich Gleichgestellte und die Kinder der Mit-
glieder ein Versorgungswerk errichten. Dem Versorgungswerk kön-
nen auch Personen angehören, die die Voraussetzungen zur Eintra-
gung nach § 4 Abs. 1 mit Ausnahme der zweijährigen praktischen 
Tätigkeit erfüllen (Anwärterinnen und Anwärter).

(2) Die Kammer kann sich dem Versorgungswerk der Architek-
tenkammer eines anderen Bundeslandes anschließen oder die Mit-
glieder eines anderen Bundeslandes aufnehmen.

(3) Mitglieder, die Beamtinnen oder Beamte sind, sind auf Antrag 
von der Pflichtteilnahme am Versorgungswerk zu befreien.

(4) Die Satzung muss bestimmen, dass Vermögen und Verwaltung 
des Versorgungswerkes unabhängig und getrennt von Vermögen, 
Verwaltung, Haushalt und Organen der Kammer sind. Die §§ 54 und 
54d des Versicherungsaufsichtsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2), das zuletzt 
durch Artikel 187 des Gesetzes vom 19. April 2006 (BGBl. I S. 866) 
geändert worden ist, gelten entsprechend.

(5) Das Versorgungswerk wird gerichtlich und außergerichtlich 
von der oder dem  Vorsitzenden seines Aufsichtsorgans vertreten.

(6) Die Satzung muss ferner Bestimmungen enthalten über

1. die versicherungspflichtigen Mitglieder,

2. die Art und Höhe der Versicherungsleistungen,

3. die Ermittlung der Beiträge,

4. Beginn und Ende der Teilnahme,

5. die Befreiung von der Teilnahme,

6. die Amtsdauer und Aufgaben der Organe des Versorgungswer-
kes,

7. die Änderung der Satzung nach Errichtung,

8. die Berücksichtigung von Zeiten des Mutterschutzes und der 
Kindererziehung.

(7) Die Satzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
(§ 63). Schuldaufnahmen und Verfügungen über Grundstücke sind nur 
mit Zustimmung der zuständigen Versicherungsaufsicht zulässig.

§ 16

Satzung

(1) Die Architektenkammer gibt sich eine Satzung.

(2) Die Satzung muss Bestimmungen enthalten über

1. die Rechte und Pflichten der Mitglieder,

2. die Einberufung der Vertreterversammlung,

3. die Grundsätze der Geschäftsordnung der Vertreterversamm-
lung,

4. die Wahl, Zusammensetzung und Amtsdauer des Vorstandes,

5. die Geschäftsführung und die Verwaltungseinrichtungen der 
Kammer,

6. die Bildung und das Verfahren des Schlichtungsausschusses und 
sonstiger Ausschüsse,

7. die Abberufung von Mitgliedern der Organe und Ausschüsse,

8. die Art und Form der Bekanntmachung der Beschlüsse der Ver-
treterversammlung,

9. die Behandlung und Weiterleitung von Minderheitenvoten.

(3) Die Satzung ist so auszugestalten, dass die Wahrung der Belan-
ge von Angehörigen der Fachrichtungen und Beschäftigungsarten 
gesichert ist.

§ 17

Finanzwesen

(1) Die Kosten der Tätigkeit der Kammer werden, soweit sie nicht 
anderweitig gedeckt sind, durch Beiträge der Mitglieder gemäß der 
Beitragsordnung und der Gebührenordnung gedeckt. Die Beiträge 

sollen für beamtete oder angestellte Mitglieder geringer als bei den 
anderen Mitgliedern bemessen werden; im Übrigen können sie für 
einzelne Mitgliedergruppen (Beschäftigungsarten) unterschiedlich 
bemessen werden. Die Beiträge können auch nach der Höhe des Ein-
kommens aus der Berufstätigkeit des Mitgliedes als Architekt oder 
Stadtplaner gestaffelt werden.

(2) Für die Inanspruchnahme von Kammereinrichtungen und für 
das Verfahren vor dem Eintragungsausschuss können Gebühren er-
hoben werden. Das Nähere bestimmt die Gebührenordnung.

(3) Die Kammer ist befugt, für die Vollstreckung von Beitrags-, 
Gebühren- und Kostenforderungen Vollstreckungsanordnungen zu 
erteilen und zu diesem Zweck die Vollstreckungsklausel auf eine 
Ausfertigung des Leistungsbescheides oder Ausstandsverzeichnis-
ses zu setzen. Im Übrigen findet das Verwaltungs-Vollstreckungs-
gesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
201-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 1997 (BGBl. I 
S. 3039), Anwendung.

(4) Der Vorstand stellt den Haushaltsplan auf und legt ihn der Ver-
treterversammlung zur Beschlussfassung vor. Der Haushaltsplan 
und sein Vollzug müssen den Grundsätzen eines sparsamen und wirt-
schaftlichen Finanzgebarens entsprechen.

§ 18

Daten, Auskunfts- und Verschwiegenheitspflicht

(1) Die Architektenkammer und der Eintragungsausschuss dürfen 
folgende Daten in die Listen, Verzeichnisse und die Register nach 
den §§ 7 und 7a aufnehmen und weiterverarbeiten:

 1. Namen,

 2. akademische Grade und Titel,

 3. Anschriften,

 4. Geburtsdatum und -ort,

 5. Geschlecht,

 6. Staatsangehörigkeit,

 7. Ausbildung,

 8. Fachrichtungen,

 9. berufliche Tätigkeit und Betriebsstätte,

10. Telekommunikationsanschlüsse,

11. Mitgliedschaft,

12. Beitrags- und Gebührenpflicht,

13. Bank- und andere Inkassoverbindungen,

14. Tätigkeit in der Selbstverwaltung,

15. Erfüllung der Berufspflichten, berufsgerichtliche Maßnahmen,

16. Firma,

17. Gesellschaft,

18. Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Liquidatorin-
nen und Liquidatoren.

(2) Die Kammer darf aus den Listen und den Verzeichnissen Aus-
künfte über Namen, akademische Grade und Titel, Anschriften, 
Fachrichtungen, Beschäftigungsarten, Betriebsstätten und das Da-
tum der Eintragung sowie das Datum der Löschung erteilen. Aus 
dem Register darf die Kammer auch Auskünfte über die Gesellschaf-
terinnen und Gesellschafter, die geschäftsführenden Personen und 
den Gesellschaftszweck erteilen. Im Übrigen darf sie die von ihr ge-
führten Daten insoweit veröffentlichen und übermitteln, als diese 
Daten auch aus anderen Quellen allgemein zugänglich sind.

(3) Die Kammer darf außerdem von den Mitgliedern ihrer Versor-
gungseinrichtungen nach § 15 für deren Zwecke folgende Daten ver-
arbeiten:

1. Namen und Geburtsdatum der Ehegattin oder des Ehegatten, der 
Lebenspartnerin oder des Lebenspartners oder der rechtlich 
Gleichgestellten und der Kinder des Mitgliedes,

2. Beziehungen zu anderen Rentenversicherungsträgern.
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(4) Die Kammer darf im Rahmen ihrer Aufgaben von den Be-
schwerdeführenden und anderen Antragstellenden folgende Daten 
verarbeiten:

1. Namen,

2. Anschriften,

3. Telekommunikationsanschlüsse.

(5) Das Versorgungswerk darf von Personen, die Leistungen aus 
Fürsorge- oder Versorgungseinrichtungen nach § 15 beziehen, fol-
gende Daten verarbeiten:

1. Namen,

2. Anschriften,

3. Geburtsdatum,

4. Bankverbindung,

5. Leistungen,

6. Renten- und Krankenversicherung,

7. Pfändungen,

8. Ausbildungsverhältnisse der Kinder,

9. bei Leistungen aus Fürsorgeeinrichtungen: Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse.

(6) Die Kammer darf von Personen, zu denen sie zur rechtmäßigen 
Aufgabenerfüllung Kontakte herstellt, folgende Daten verarbeiten:

1. Namen,

2. Anschriften,

3. Funktion,

4. Telekommunikationsanschlüsse.

(7) Die Kammer ist verpflichtet, in den den Aufgabenkreis der Ar-
chitektinnen und Architekten und Stadtplanerinnen und Stadtplaner 
betreffenden Angelegenheiten Auskünfte zu den Listen, zu den Ver-
zeichnissen und dem Register, insbesondere zu Eintragungsanträgen 
und Anzeigen, über Versagungen und Löschungen sowie über be-
standskräftige Maßnahmen in einem berufsgerichtlichen Verfahren 
an Behörden zu erteilen und von diesen einzuholen, soweit dies zur 
Erfüllung der von der Kammer, dem Eintragungsausschuss oder für 
die von der auskunftsersuchenden Behörde wahrzunehmenden Auf-
gaben erforderlich ist.

(8) Mitglieder, Bewerberinnen und Bewerber und auswärtige Ar-
chitektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen und Stadtplaner und 
Berufsgesellschaften sind verpflichtet, dem Vorstand Auskunft über 
ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie zu ihrem 
Versicherungsschutz zu erteilen, soweit die Angaben zur Durchfüh-
rung der Aufgaben der Kammer nach diesem Gesetz erforderlich 
sind. § 55 der Strafprozessordnung über das Auskunftsverweige-
rungsrecht von Zeuginnen und Zeugen gilt entsprechend.

(9) Die Mitglieder der Organe und Ausschüsse und die von diesen 
beigezogenen Sachverständigen und Hilfskräfte sind zur Verschwie-
genheit über alle Angelegenheiten verpflichtet, deren Geheimhal-
tung gesetzlich vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Na-
tur nach erforderlich ist. Sie dürfen die Kenntnis von geheimzuhal-
tenden Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. Die Pflicht zur 
Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit der 
Verpflichteten fort.

(10) Zuwiderhandlungen gelten als Verletzungen der Berufs-
pflichten.

§ 19

Berufshaftpflichtversicherung

(1) Berufsgesellschaften (§§ 7, 7a) sind verpflichtet, eine Berufs-
haftpflichtversicherung zur Deckung der sich aus ihrer Berufstätig-
keit ergebenden Haftpflichtgefahren für Personen- und Vermögens-
schäden abzuschließen und die Versicherung während der Dauer ih-
rer Eintragung in das Register aufrechtzuerhalten.

(2) Die Versicherung muss bei einem in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union zum Geschäftsbetrieb befugten Versicherungs-
unternehmen zu den in dem Mitgliedsstaat gültigen allgemeinen 
Versicherungsbedingungen aufgenommen werden. Der Versiche-
rungsvertrag hat Versicherungsschutz für jede einzelne Pflichtverlet-

zung zu gewähren, die gesetzliche Haftpflichtansprüche privatrecht-
lichen Inhalts gegen das Mitglied zur Folge haben könnte; dabei 
kann vereinbart werden, dass sämtliche Pflichtverletzungen bei Er-
ledigung eines einheitlichen Auftrages, mögen diese auf dem Ver-
halten des Mitgliedes oder einer von ihm herangezogenen Hilfsper-
son beruhen, als ein Versicherungsfall gelten. Von der Versicherung 
kann die Haftung ausgeschlossen werden für Ersatzansprüche aus ei-
nem Bauvorhaben, auf das deutsches Recht nicht angewandt werden 
kann. Ein Haftungsausschluss darf nur für Fälle vorgesehen sein, in 
denen bewusst gegen bestehende Pflichten verstoßen wurde.

(3) Die Mindestversicherungssumme für die Vermögensversiche-
rung beträgt 250 000 Euro für jeden Versicherungsfall. Die Leistun-
gen des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres 
verursachten Schäden können auf den zweifachen Betrag der Min-
destversicherungssumme begrenzt werden. Die Vereinbarung eines 
Selbstbehaltes bis zu 1 Prozent der Versicherungssumme, höchstens 
jedoch 2 500 Euro, ist zulässig.

(4) In dem Versicherungsvertrag ist der Versicherer zu verpflich-
ten, der Kammer auf Anfrage den Beginn, die Beendigung, die Kün-
digung, die Deckungswerte für Personen- und Vermögensschäden 
sowie jede Änderung des Versicherungsvertrages, die den vorge-
schriebenen Versicherungsschutz beeinträchtigt, unverzüglich mit-
zuteilen.

(5) Zuständige Stelle im Sinne des § 158c Abs. 2 des Gesetzes 
über den Versicherungsvertrag in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 7632-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 2. Dezember 2004 
(BGBl. I S. 3102) geändert worden ist, ist die Kammer.

§ 20

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. unbefugt eine der in § 2 Abs. 1 bis 5, 7 oder 8, § 7 Abs. 4 oder 

§ 7a genannten Berufsbezeichnungen oder Gesellschafts-
bezeichnungen,

2. entgegen § 2 Abs. 6 eine Wortverbindung mit einer Berufsbe-
zeichnung oder Gesellschaftsbezeichnung nach § 2 Abs. 1 bis 5, 
§ 7 oder § 7a 

führt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu  

15 000 Euro geahndet werden.
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-

setzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Architektenkammer.

Dritter Abschnitt

Berufsgerichtsbarkeit

§ 21

Anwendungsbereich, Verjährung

(1) Ein Mitglied der Architektenkammer, das sich berufsunwürdig 
verhält, hat sich im berufsgerichtlichen Verfahren zu verantworten. 
Gleiches gilt für die nach diesem Gesetz zur Beachtung der Berufs-
ordnung Verpflichteten.

(2) Berufsunwürdig verhalten sich Architektinnen und Architek-
ten oder Stadtplanerinnen und Stadtplaner, die schuldhaft gegen 
Pflichten verstoßen, die ihnen zur Wahrung des Ansehens ihres Be-
rufes obliegen. Politische, religiöse, wissenschaftliche oder künstle-
rische Ansichten oder Handlungen können nicht Gegenstand eines 
berufsgerichtlichen Verfahrens sein. Architektinnen und Architekten 
oder Stadtplanerinnen und Stadtplaner im öffentlichen Dienst unter-
liegen hinsichtlich ihrer amtlichen Tätigkeit nicht der Berufsge-
richtsbarkeit.

(3) Die Verfolgung einer Verletzung der Berufspflichten, die nicht 
die Löschung der Eintragung in der Architektenliste rechtfertigt, 
verjährt in drei Jahren. Für den Beginn, die Unterbrechung und das 
Ruhen der Verjährung gelten die §§ 78a bis 78c des Strafgesetzbu-
ches entsprechend. Verstößt die Tat auch gegen ein Strafgesetz, so 
verjährt die Verfolgung nicht, bevor die Strafverfolgung verjährt, je-
doch auch nicht später als diese.
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§ 22

Berufsgerichtliche Maßnahmen

(1) Im berufsgerichtlichen Verfahren kann erkannt werden auf

1. Verweis,

2. Geldbuße bis zu 10 000 Euro,

3. Entziehung der Mitgliedschaft in Organen und Ausschüssen der 
Architektenkammer,

4. Entziehung der Wählbarkeit zu Organen der Architektenkammer 
bis zur Dauer von fünf Jahren,

5. Löschung der Eintragung in der Architektenliste, Stadtplanerlis-
te, den Verzeichnissen und dem Register.

(2) Die in Absatz 1 Nr. 2 bis 4 genannten Maßnahmen können ne-
beneinander verhängt werden.

(3) Ist von einem Gericht oder von einer Behörde wegen desselben 
Verhaltens bereits eine Strafe oder eine Geldbuße verhängt worden, 
so ist von einer Maßnahme nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 abzusehen.

§ 23

Berufsgericht, Landesberufsgericht

(1) Das berufsgerichtliche Verfahren wird vor dem Berufsgericht 
für Architektinnen und Architekten (Berufsgericht) als erster Instanz 
und vor dem Landesberufsgericht für Architektinnen und Architek-
ten (Landesberufsgericht) als Rechtsmittelinstanz durchgeführt. Das 
Berufsgericht wird bei dem Landgericht Berlin, das Landesberufsge-
richt bei dem Kammergericht errichtet.

(2) Das Landesberufsgericht und das Berufsgericht verhandeln 
und entscheiden in der Besetzung mit einer Berufsrichterin als Vor-
sitzenden oder einem Berufsrichter als Vorsitzendem und zwei Mit-
gliedern der Architektenkammer als ehrenamtlichen Richterinnen 
oder Richtern. Bei Entscheidungen außerhalb der mündlichen Ver-
handlung wirken die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter nicht 
mit.

(3) Ehrenamtliche Richterin oder ehrenamtlicher Richter kann 
nicht sein, wer Bedienstete oder Bediensteter der Architektenkam-
mer ist oder der Aufsichtsbehörde oder dem Eintragungsausschuss 
angehört. Ehrenamtliche Richterin oder ehrenamtlicher Richter kann 
ebenfalls nicht sein, wer als Mitglied des Schlichtungsausschusses 
mit demselben Sachverhalt befasst war. Eine ehrenamtliche Richte-
rin oder ein ehrenamtlicher Richter soll der Fachrichtung, eine ande-
re oder ein anderer der Beschäftigungsart der beschuldigten Person 
angehören.

(4) Die Aufgaben der Geschäftsstelle werden von der Geschäfts-
stelle des Gerichts wahrgenommen, bei dem das Berufsgericht er-
richtet worden ist.

§ 24

Bestellung der Richterinnen und Richter

(1) Die Senatsverwaltung für Justiz bestellt für die Dauer von fünf 
Jahren die Mitglieder des Berufsgerichts und des Landesberufsge-
richts und ihre Vertreterinnen und Vertreter sowie für jedes Berufs-
gericht eine Untersuchungsführerin oder einen Untersuchungsführer 
und eine Vertreterin oder einen Vertreter. 

(2) Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter werden von der 
Architektenkammer auf einer Liste vorgeschlagen. Der Vorschlag 
muss mindestens um die Hälfte mehr Namen enthalten als ehrenamt-
liche Richterinnen und Richter zu bestellen sind. Bei jedem Gericht 
ist für jede Fachrichtung und für jede Beschäftigungsart eine genü-
gende Anzahl von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern zu be-
stellen. Die Vorsitzenden des Berufsgerichts und des Landesberufs-
gerichts bestimmen vor Beginn jedes Geschäftsjahres, nach welchen 
Grundsätzen und in welcher Reihenfolge die ehrenamtlichen Richte-
rinnen und Richter heranzuziehen sind und einander im Verhinde-
rungsfall vertreten. Im Übrigen gelten die Vorschriften des Berliner 
Kammergesetzes in der Fassung vom 4. September 1978 (GVBl. 
S. 1937, 1980), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2006 
(GVBl. S. 570), in der jeweils geltenden Fassung darüber, welche 
Personen nicht zu Richterinnen und Richtern ernannt werden dürfen, 
in welchen Fällen das Richteramt erlischt, ruht oder abgelehnt wer-

den kann, in welchen Fällen die Richterinnen und Richter vom Rich-
teramt ausgeschlossen sind und ihre Bestellung zu widerrufen ist, 
ferner die Regelungen über die Bestellung einer Nachfolgerin oder 
eines Nachfolgers vor Ablauf der Amtszeit, über den Rechtsweg bei 
Widerruf der Bestellung als Richterin oder Richter oder bei Er-
löschen des Richteramtes und über die Entschädigung der ehrenamt-
lichen Richterinnen und Richter entsprechend.

(3) Die Senatsverwaltung für Justiz kann die ihr nach diesem Ab-
schnitt zustehenden Befugnisse auf nachgeordnete Behörden über-
tragen.

§ 25

Einleitung des Verfahrens

Den Antrag auf Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens 
darf stellen

1. ein Kammermitglied gegen sich selbst,

2. der Vorstand der Architektenkammer,

3. die Aufsichtsbehörde.

§ 26

Anwendung des Berliner Kammergesetzes

(1) Für die Berufsgerichtsbarkeit der Architektinnen und Archi-
tekten gelten im Übrigen die Vorschriften des Berliner Kammerge-
setzes sinngemäß.

(2) Ist zu erwarten, dass in einem eröffneten berufsgerichtlichen 
Verfahren auf Löschung der Eintragung in der Architektenliste, der 
Stadtplanerliste oder einem der Verzeichnisse erkannt wird, so kann 
das Berufsgericht auf Grund mündlicher Verhandlung das Führen 
der Berufsbezeichnung bis zur rechtskräftigen Entscheidung des be-
rufsgerichtlichen Verfahrens vorläufig untersagen.

§ 27

Berufsordnung

(1) Wer nach diesem Gesetz der Berufsordnung unterworfen ist, 
hat seinen Beruf gewissenhaft auszuüben und dem ihm im Zusam-
menhang mit dem Beruf entgegengebrachten Vertrauen zu entspre-
chen. Das Nähere regelt die Berufsordnung.

(2) Die Berufsordnung soll insbesondere Vorschriften enthalten 
über 

1. die gewissenhafte Ausübung des Berufes,

2. das berufliche Verhalten gegenüber Auftraggebenden, Unter-
nehmerinnen und Unternehmern, Bauhandwerkerinnen und 
Bauhandwerkern sowie Kolleginnen und Kollegen,

3. die berufliche Fortbildung,

4. den zulässigen Umfang der Werbung, insbesondere auch über 
die gleichzeitige Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit im 
Baubereich; vergleichende Werbung ist unzulässig,

5. die Wahrung der Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
der freischaffenden Architektinnen und Architekten sowie Stadt-
planerinnen und Stadtplaner,

6. die Pflicht zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung,

7. Pflichten bei der Teilnahme an Wettbewerben,

8. die erforderlichen Angaben, die die Kammer oder das Versor-
gungswerk zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.

(3) Ein außerhalb des Berufes liegendes Verhalten ist eine Berufs-
pflichtverletzung, wenn es nach den Umständen des Einzelfalles in 
besonderem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in einer für 
die Ausübung der Berufstätigkeit oder das Ansehen des Berufsstan-
des bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen.
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Vierter Abschnitt

Eintragungsausschuss bei der Architektenkammer Berlin

§ 28

Eintragungsausschuss

(1) Bei der Architektenkammer wird ein Eintragungsausschuss 
gebildet, der nicht unter der Aufsicht der Kammer steht. Aufsichts-
behörde ist die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung 
(§ 63). Der Eintragungsausschuss entscheidet bei Eintragungen und 
Löschungen, ausgenommen die Löschung gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 5.

(2) Der Eintragungsausschuss bedient sich zur Erledigung seiner 
Aufgaben der Einrichtungen und Dienstkräfte der Architektenkam-
mer. Seine Kosten trägt die Architektenkammer.

(3) Der Eintragungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzen-
den und der erforderlichen Zahl von Beisitzenden. Für die Vorsitzen-
de oder den Vorsitzenden sind Vertreterinnen und Vertreter zu bestel-
len. Der Eintragungsausschuss entscheidet in der Besetzung mit der 
oder dem Vorsitzenden und vier Beisitzenden.

(4) Die oder der Vorsitzende und ihre oder seine Vertreterinnen 
und Vertreter müssen über die Befähigung zum Richteramt nach 
dem deutschen Richtergesetz verfügen oder die Voraussetzungen des 
§ 110 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes erfüllen. Die Mitglieder 
des Eintragungsausschusses dürfen nicht Bedienstete der Kammer 
oder der Aufsichtsbehörde sein.

(5) Die oder der Vorsitzende, ihre oder seine Vertreterinnen und 
Vertreter und die weiteren Mitglieder des Eintragungsausschusses 
werden für die Dauer von vier Jahren auf Vorschlag des Vorstandes 
von der Aufsichtsbehörde bestellt. Wiederbestellung ist zulässig. 
Der Vorschlag muss mindestens um die Hälfte mehr Namen enthal-
ten als Mitglieder zu bestellen sind.

§ 29

Grundsätze für die Tätigkeit des Eintragungsausschusses

(1) Die Mitglieder des Eintragungsausschusses sind unabhängig 
und an Weisungen nicht gebunden. 

(2) Der Eintragungsausschuss entscheidet mit Stimmenmehrheit. 
Seine Sitzungen sind nicht öffentlich.

(3) Bei der Entscheidung über die Eintragung oder Löschung sol-
len mindestens zwei Beisitzende der Fachrichtung der betroffenen 
Person angehören. Bei der Entscheidung über die Eintragung von 
sonstigen Bewerberinnen und Bewerbern im Verfahren nach § 4 
Abs. 2 sollen alle Beisitzenden der Fachrichtung der betroffenen 
Person angehören.

(4) Bewerberinnen und Bewerber sollen bei der Ermittlung der 
Eintragungsvoraussetzungen mitwirken, dem Eintragungsausschuss 
die erforderlichen Auskünfte erteilen, Unterlagen vorlegen und auf 
Verlangen persönlich erscheinen. Der Antrag auf Eintragung ist zu-
rückzuweisen, wenn der Eintragungsausschuss das Vorliegen der 
Eintragungsvoraussetzungen infolge mangelnder Mitwirkung nicht 
hinreichend klären kann. Die Bewerberinnen und Bewerber sind auf 
diese Rechtsfolge hinzuweisen.

(5) Den Beginn der praktischen Tätigkeit nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 sol-
len die Bewerberinnen und Bewerber der Kammer schriftlich anzei-
gen.

(6) Wird eine Entscheidung des Eintragungsausschusses ange-
fochten, so wird er im Verwaltungsstreitverfahren durch die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden des Eintragungsausschusses vertreten.

ZWEITER TEIL

Schutz der Berufsbezeichnung Beratende Ingenieurin und
Beratender Ingenieur; Baukammer Berlin

Erster Abschnitt

Berufsaufgaben, Berufsbezeichnungen

§ 30

Berufsaufgaben der im Bauwesen tätigen 
Ingenieurinnen und Ingenieure

(1) Berufsaufgabe der Ingenieurinnen und Ingenieure ist die Aus-
übung von Ingenieurtätigkeiten in einer oder mehreren Fach-
richtungen durch Übernahme von technischen und technisch-wis-
senschaftlichen Aufgaben, die sich auf Beratung, Planung, Be-
rechnung, Konstruktion, Prüfung und Gutachtertätigkeit beziehen, 
wobei sich die Tätigkeit auf alle oder einzelne Aufgaben beziehen 
kann. Zu den Berufsaufgaben gehören auch Forschungs-, Lehr- und 
Entwicklungsaufgaben.

(2) Ingenieurinnen und Ingenieure, die in einer oder mehreren 
Fachrichtungen des Bauingenieur-, Vermessungs-, Wasserwirt-
schafts- oder Verkehrswesens, der technischen Gebäudeausrüstung, 
der Bauphysik einschließlich Akustik, der Baustoffkunde, der Bo-
denmechanik, des Erd- und Grundbaus sowie der Umwelt- und Si-
cherheitstechnik für bauliche Anlagen und Baugrund tätig sind, sind 
im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und Ingenieure.

(3) Zu den Berufsaufgaben der im Bauwesen tätigen Ingenieurin-
nen und Ingenieure gehören auch die Beratung, Betreuung und Ver-
tretung der Auftraggebenden in den mit der technischen, technisch-
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Planung und Durchführung 
eines Bauvorhabens zusammenhängenden Fragen sowie die Koordi-
nierung und Überwachung der Ausführung.

§ 31

Freischaffende Wahrnehmung der Berufsaufgaben

(1) Freischaffend tätig ist, wer seinen Beruf unabhängig und ei-
genverantwortlich ausübt.

(2) Unabhängig ist, wer weder eigene noch fremde Produktions-, 
Handels- oder Lieferinteressen verfolgt, die unmittelbar oder mittel-
bar im Zusammenhang mit seiner Berufstätigkeit als Ingenieurin 
oder Ingenieur stehen.

(3) Eigenverantwortlich tätig ist, wer seinen Beruf selbständig auf 
eigene Rechnung und Verantwortung ausübt.

(4) Auf eigene Rechnung handelt auch, wer sich mit anderen frei-
schaffend Tätigen zur gemeinschaftlichen Berufsausübung auf ge-
meinsame Rechnung verbunden hat.

§ 32

Berufsbezeichnungen

(1) Die Berufsbezeichnung „Beratende Ingenieurin“ oder „Bera-
tender Ingenieur“ darf nur führen, wer unter dieser Bezeichnung in 
die „Liste der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure“ eingetra-
gen ist. Wortverbindungen mit der Bezeichnung „Beratende Ingeni-
eurin“ oder „Beratender Ingenieur“ dürfen nur Beratende Ingenieu-
rinnen und Ingenieure verwenden. Die Bezeichnung „Freischaffen-
de Ingenieurin“ oder „Freischaffender Ingenieur“ ist unzulässig.

(2) Die Berufsbezeichnungen nach Absatz 1 dürfen im Namen ei-
ner Gesellschaft einschließlich einer Partnerschaftsgesellschaft nur 
geführt werden, wenn die Gesellschaft in das Verzeichnis nach § 34, 
in ein vergleichbares Verzeichnis in einem anderen Bundesland oder 
als auswärtige Gesellschaft eingetragen ist.

(3) Die Berufsbezeichnung darf nicht mehr geführt werden, wenn 
die Entscheidung über die Löschung der Eintragung in der Liste un-
anfechtbar ist oder ihre sofortige Vollziehung angeordnet und die 
aufschiebende Wirkung nicht wiederhergestellt ist.

(4) Die Vorschriften des Ingenieurgesetzes vom 29. Januar 1971 
(GVBl. S. 323), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Februar 2006 
(GVBl. S. 205), und das Recht zum Führen akademischer Grade 
bleiben unberührt.
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(5) Darf die Berufsbezeichnung nach den Absätzen 1 bis 3 nicht 
geführt werden, ist es auch nicht zulässig, sie in einer fremden-
sprachlichen Übersetzung zu führen.

§ 33

Ingenieurgesellschaften

(1) Die Gesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften, deren 
satzungsmäßiger Zweck ausschließlich in der Erfüllung von Berufs-
aufgaben nach § 30 besteht, sind im Bauwesen tätige Ingenieurge-
sellschaften.

(2) Die Gesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften sind be-
rechtigt, in die Firma die Bezeichnung „Beratende Ingenieurinnen“ 
oder „Beratende Ingenieure“ aufzunehmen, wenn

1. die Gesellschaften unabhängig tätig sind (§ 31 Abs. 2) und aus-
schließlich Berufsaufgaben gemäß § 30 wahrnehmen,

2. die Gesellschafterinnen und Gesellschafter und die gesetzlichen 
Vertretungsberechtigten der Gesellschaft mehrheitlich die Vor-
aussetzungen des § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 erfüllen, über die Mehr-
heit des Kapitals und der Stimmanteile verfügen und die Bera-
tenden Ingenieurinnen und Ingenieure die Voraussetzungen der 
§§ 31 und 35 erfüllen und

3. keine Kapitalanteile für Rechnung Dritter gehalten werden.

§ 32 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Die Gesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften sind ver-
pflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen, die die 
Voraussetzungen des § 19 erfüllt. Die Haftung der Partnerschaftsge-
sellschaft für Ansprüche aus Schäden wegen fehlerhafter Berufsaus-
übung, die das Mitglied als Partnerin oder Partner verursacht hat, ist 
auf das Zweifache der Mindestdeckungssumme der Berufshaft-
pflichtversicherung beschränkt, wenn eine Versicherung in dieser 
Deckungshöhe abgeschlossen ist.

§ 34

Führung der Listen und der Verzeichnisse

(1) Die Liste der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure wird 
von der Baukammer getrennt nach den im Bauwesen tätigen und den 
nicht im Bauwesen tätigen Beratenden Ingenieurinnen und Ingeni-
euren geführt.

(2) Die Baukammer führt ferner Verzeichnisse ihrer Mitglieder, 
gegliedert nach Pflichtmitgliedern unter Angabe der in § 41 Abs. 1 
Nr. 1 bis 7 geregelten Mitgliedschaftsarten und freiwilligen Mitglie-
dern, der Ingenieurgesellschaften sowie die in § 38 bestimmten Ver-
zeichnisse der auswärtigen im Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und 
Ingenieure und Ingenieurgesellschaften. Die Baukammer führt auch 
ein Sachverständigenverzeichnis über die von ihr öffentlich bestell-
ten und vereidigten Sachverständigen und die Pflichtmitglieder ge-
mäß § 41 Abs. 1 Nr. 5 und 6.

(3) Die Listen und die Verzeichnisse werden getrennt nach Fach-
richtungen alphabetisch geführt. Sie enthalten Vornamen, Namen, 
Staatsangehörigkeit, Geschlecht, akademische Grade, Anschriften, 
Beschäftigungsarten und Angaben zur ausgeübten Tätigkeit. Das 
Datum der Eintragung und der Löschung sowie der Ausstellung der 
Urkunden und Bescheinigungen ist zu vermerken. Bei einer Lö-
schung ist der Grund anzugeben.

(4) Über die Eintragung in die Listen, das Verzeichnis der Pflicht-
mitglieder und die Löschung der Eintragung in den Fällen des § 37 
Abs. 1 Nr. 3 und 4 und Abs. 2 entscheidet der Eintragungsausschuss 
der Kammer. In anderen Fällen entscheidet der Vorstand der Kam-
mer.

§ 35

Eintragung als Beratende Ingenieurin oder Beratender Ingenieur

(1) In die Liste der im Bauwesen tätigen Beratenden Ingenieurin-
nen und Ingenieure ist auf Antrag einzutragen, wer

1. seinen Wohnsitz, seine Niederlassung oder seinen Beschäfti-
gungsort überwiegend im Land Berlin hat, 

2. die Berufsaufgaben der im Bauwesen tätigen Ingenieurin oder 
des im Bauwesen tätigen Ingenieurs nach § 30 wahrnehmen will,

3. auf Grund des Ingenieurgesetzes die Berufsbezeichnung „Inge-
nieurin“ oder „Ingenieur“ führen darf oder eine Berufsausbil-
dung für die in § 30 genannten Aufgaben seiner Fachrichtung an 
einer Universität, Hochschule oder Fachhochschule mit Erfolg 
abgeschlossen hat, die eine Mindestregelstudienzeit von vier 
Jahren oder acht Semestern umfasst,

4. eine einschlägige praktische Tätigkeit von zwei Jahren ausgeübt 
oder die Befähigung zum höheren bau- oder vermessungs-
technischen Verwaltungsdienst erworben hat und 

5. seinen Beruf freischaffend oder als gesetzliche Vertreterin oder 
gesetzlicher Vertreter einer Ingenieurgesellschaft ausübt.

(2) Waren Bewerberinnen und Bewerber als Beratende Ingenieu-
rinnen oder Ingenieure in die Ingenieurliste eines anderen Landes im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes eingetragen und ist ihre Eintra-
gung nur gelöscht worden, weil sie den Wohnsitz, die Niederlassung 
oder die überwiegende Beschäftigung in diesem Land aufgegeben 
haben, so sind sie in die Liste der Beratenden Ingenieurinnen und In-
genieure einzutragen, ohne dass es einer erneuten Prüfung der Ein-
tragungsvoraussetzungen bedarf, sofern keine Versagungsgründe 
nach § 36 vorliegen.

(3) Sind die Bewerberinnen und Bewerber nicht Deutsche im Sin-
ne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, besteht auch bei Vor-
liegen der sonstigen Voraussetzungen ein Anspruch auf Eintragung 
in die Liste der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure nur dann, 
wenn für das Führen der Berufsbezeichnung die Gegenseitigkeit ge-
währleistet ist. Dies gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitglieds-
staates der Europäischen Union.

(4) Sind die Bewerberinnen und Bewerber nicht Deutsche im Sin-
ne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes und nicht Staatsange-
hörige eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union, haben sie die 
Gleichwertigkeit der in Absatz 1 Nr. 3 genannten Berufsausbildung 
durch Vorlage einer Bescheinigung der zuständigen Behörde nach-
zuweisen.

(5) Mit dem Antrag sind neben den Nachweisen nach den Absät-
zen 1 bis 3 beizubringen:

1. eine Geburtsurkunde sowie ein Nachweis über den geführten 
und früher geführten Namen,

2. ein Nachweis über den im Land Berlin gelegenen Ort des Wohn-
sitzes, der beruflichen Niederlassung oder des Dienst- oder Be-
schäftigungsortes,

3. eine Erklärung darüber, dass Gründe nicht bekannt sind, die nach 
§ 36 einer Eintragung entgegenstehen könnten,

4. eine Erklärung über frühere, bestehende oder anderweitig bean-
tragte Eintragungen in vergleichbare Berufsverzeichnisse ande-
rer berufsständischer Kammern in den Bundesländern, in ande-
ren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in nach dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaft gleichgestellten anderen 
Staaten,

5. ein Nachweis über eine bei Aufnahme der Berufstätigkeit ausrei-
chende Berufshaftpflichtversicherung bei selbständiger Berufs-
ausübung,

6. ein Führungszeugnis aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage 
bei einer Behörde; bestehen Zweifel nach § 36 Abs. 1, kann eine 
unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister verlangt 
werden.

§ 36

Versagung der Eintragung

(1) Die Eintragung von Bewerberinnen und Bewerbern ist zu ver-
sagen,

1. solange ihnen nach § 70 des Strafgesetzbuches, § 132a der Straf-
prozessordnung oder nach den Vorschriften der Gewerbeord-
nung die Ausübung einer der in § 30 bezeichneten Tätigkeiten 
verboten, vorläufig verboten oder untersagt ist,

2. wenn sie wegen einer Straftat rechtskräftig zu einer Strafe verur-
teilt sind und sich aus dem der Verurteilung zugrunde liegenden 
Sachverhalt ergibt, dass sie zur Erfüllung der Berufsaufgaben 
nach § 30 ungeeignet sind,
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3. solange für sie wegen einer psychischen Krankheit oder einer 
geistigen oder seelischen Behinderung zur Besorgung ihrer An-
gelegenheiten oder zur Aufenthaltsbestimmung eine Betreuerin 
oder ein Betreuer bestellt ist,

4. wenn die vorgeschriebene Berufshaftpflichtversicherung nicht 
nachgewiesen wird.

(2) Die Eintragung kann Bewerberinnen und Bewerbern versagt 
werden, wenn sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des 
Antrags auf Eintragung

1. eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 der Zivilprozess-
ordnung abgegeben haben oder in Vermögensverfall geraten 
sind; ein Vermögensverfall wird vermutet, wenn ein Konkurs-, 
Gesamtvollstreckungs- oder Insolvenzverfahren über das Ver-
mögen eröffnet, das Verfahren mangels Masse eingestellt oder 
eine Eintragung in das vom Insolvenzgericht oder Vollstre-
ckungsgericht zu führende Verzeichnis nach § 26 Abs. 2 der In-
solvenzordnung und § 915 der Zivilprozessordnung erfolgt ist, 
oder 

2. sich eines Verhaltens schuldig gemacht haben, das die Besorgnis 
begründet, sie würden ihren Berufspflichten als Beratende Inge-
nieurin oder Beratender Ingenieur nicht genügen.

§ 37

Löschung der Eintragung

(1) Die Eintragung ist zu löschen, wenn

1. die eingetragene Person verstorben ist,

2. die eingetragene Person auf die Eintragung verzichtet,

3. nach der Eintragung die Eintragungsvoraussetzungen nach § 35 
Abs. 1 entfallen oder Versagungsgründe nach § 36 Abs. 1 ein-
getreten sind,

4. sich nachträglich herausstellt, dass die Eintragungsvorausset-
zungen nach § 35 Abs. 1 nicht gegeben waren oder Versagungs-
gründe nach § 36 Abs. 1 vorlagen,

5. in einem berufsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig auf Lö-
schung der Eintragung erkannt worden ist.

(2) Die Eintragung kann gelöscht werden, wenn nach der Eintra-
gung Versagungsgründe nach § 36 Abs. 2 bekannt werden und seit 
ihrem Entstehen nicht mehr als fünf Jahre vergangen sind.

§ 38

Auswärtige im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und Ingenieure

(1) Auswärtige im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und Inge-
nieure, die nach § 41 Abs. 3 von der Pflichtmitgliedschaft befreit 
sind, auswärtige Ingenieurgesellschaften und auswärtige Bauvorla-
geberechtigte haben sich vor Aufnahme ihrer Tätigkeit im Land Ber-
lin in das jeweilige von der Baukammer geführte Verzeichnis der 
auswärtigen Ingenieurinnen und Ingenieure oder Ingenieurgesell-
schaften eintragen zu lassen. Zuständig ist der Eintragungsaus-
schuss. Die Eintragung in die Verzeichnisse wird auf fünf Jahre be-
fristet. Eine Verlängerung ist möglich. Über die Eintragung in das 
Verzeichnis ist ihnen eine Bescheinigung auszustellen.

(2) Wer in die Verzeichnisse eingetragen ist, hat die für seine Tä-
tigkeit geltenden Berufspflichten zu beachten. Er untersteht der Be-
rufsgerichtsbarkeit der Kammer wie die Mitglieder.

(3) Die Kammer hat auswärtige Ingenieurinnen und Ingenieure 
oder Ingenieurgesellschaften aus den Verzeichnissen zu löschen, 
wenn die Voraussetzungen der §§ 36 und 37 vorliegen.

Zweiter Abschnitt

Baukammer

§ 39

Errichtung

(1) Im Land Berlin wird eine Baukammer errichtet. Sie führt die 
Bezeichnung „Baukammer Berlin“.

(2) Die Kammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie 
führt ein Dienstsiegel mit kleinem Landeswappen. Sie hat ihren Sitz 
in Berlin.

§ 40

Aufgaben der Baukammer

(1) Aufgabe der Baukammer ist es,

 1. die Baukultur, Baukunst und das Bauwesen zu fördern,

 2. die Berufspflichten der Mitglieder in einer Berufsordnung fest-
zulegen und die Erfüllung dieser Pflichten zu überwachen,

 3. die beruflichen Belange der Gesamtheit der Mitglieder zu wah-
ren,

 4. die berufliche Aus- und Fortbildung zu fördern,

 5. Parlamente, Behörden und Gerichte in allen die Berufsaufgaben 
betreffenden Fragen zu unterstützen, Gutachten zu erstatten so-
wie zu Entwürfen von Gesetzen und Verordnungen Stellung zu 
nehmen,

 6. Sachverständige namhaft zu machen und Sachverständige für 
die Fertigstellungsbescheinigung zu bestimmen,

 7. zu grundsätzlichen Fragen der Honorare, Gebühren und Ver-
tragsregelungen für Ingenieurleistungen im Bauwesen Stellung 
zu nehmen,

 8. auf die Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der Berufsaus-
übung zwischen Mitgliedern oder zwischen diesen und Dritten 
ergeben, hinzuwirken,

 9. beim Wettbewerbswesen und bei der Regelung und Durchfüh-
rung von Wettbewerben sowie öffentlichen Vergabeverfahren 
mitzuwirken und die Übereinstimmung der jeweiligen Verfah-
rensbedingungen mit den geltenden bundes-, landes- und berufs-
rechtlichen Vorschriften zu überwachen,

10. die Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen für die 
Tätigkeitsbereiche der im Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und 
Ingenieure durchzuführen sowie die Anerkennung der Sachver-
ständigen nach Bauordnungsrecht vorzunehmen,

11. die Liste der Bauvorlageberechtigten zu führen, 

12. die Zusammenarbeit mit den Architekten- und den Ingenieur-
kammern und den technisch-wissenschaftlichen Vereinen na-
tional sowie international zu pflegen und zu fördern.

(2) Aufgabe der Baukammer ist es auch, die Liste der Beratenden 
Ingenieurinnen und Ingenieure, die in § 34 bestimmten Verzeichnis-
se und ein Verzeichnis der von ihr öffentlich bestellten und vereidig-
ten Sachverständigen gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 6 und der übrigen 
Pflichtmitglieder zu führen sowie die für die Berufsausübung not-
wendigen Bescheinigungen zu erteilen.

(3) Die Kammer kann Fürsorge- und Versorgungseinrichtungen 
für die Mitglieder und deren Familien schaffen. Für freiwillige Mit-
glieder darf die Teilnahme nicht zwingend sein.

(4) Der Aufsicht der Kammer unterliegt nicht die amtliche Tätig-
keit der Mitglieder, die im öffentlichen Dienst stehen. Das Gleiche 
gilt für die berufliche Tätigkeit von Mitgliedern, soweit sie als Be-
liehene öffentliche Aufgaben wahrnehmen.

§ 41

Mitglieder

(1) Pflichtmitglieder der Baukammer sind

1. Beratende Ingenieurinnen und Ingenieure, die in die Ingenieur-
liste eingetragen sind,

2. Ingenieurinnen und Ingenieure, die in die Liste der Bauvorlage-
berechtigten in Berlin eingetragen sind,

3. im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und Ingenieure, die Auf-
gaben gemäß § 30 wahrnehmen, ihren Beruf eigenverantwort-
lich ausüben (§ 31 Abs. 3 und 4) und Leistungen für Vorhaben 
im Land Berlin erbringen,

4. im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und Ingenieure, die ihren 
Beruf als gesetzliche Vertretungsberechtigte einer Ingenieurge-
sellschaft oder eines Vereins ausüben, die auch Aufgaben gemäß 
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§ 30 wahrnehmen und Leistungen für Vorhaben im Land Berlin 
erbringen,

5. im Land Berlin öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen 
und -ingenieure, soweit sie nicht Aufgaben gemäß § 1 des Geset-
zes über das Vermessungswesen in Berlin in der Fassung vom 
9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), das zuletzt durch Artikel I des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524) geändert 
worden ist, wahrnehmen, 

6. öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für den Tä-
tigkeitsbereich der im Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und In-
genieure sowie die anerkannten Sachverständigen nach Bauord-
nungsrecht,

7. diejenigen, die eine Berufsausbildung für die in § 30 genannten 
Aufgaben ihrer Fachrichtung an einer Universität, Hochschule 
oder Fachhochschule mit Erfolg abgeschlossen haben, die eine 
Mindestregelstudienzeit von drei Jahren oder sechs Semestern 
umfasst, die Aufgaben gemäß § 30 wahrnehmen, ihren Beruf ei-
genverantwortlich ausüben (§ 31 Abs. 3 und 4) und Leistungen 
für Vorhaben im Land Berlin erbringen; § 35 Abs. 4 ist entspre-
chend anzuwenden.

(2) Sonstige im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und Ingenieure 
und die nicht im Bauwesen tätigen Beratenden Ingenieurinnen und 
Ingenieure können auf Antrag als freiwillige Mitglieder aufgenom-
men werden. Im Übrigen gilt § 36 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 1.

(3) Personen, die Pflichtmitglieder einer anderen Ingenieurkam-
mer im Geltungsbereich des Grundgesetzes sind, sind von der 
Pflichtmitgliedschaft in der Baukammer Berlin befreit.

(4) Mitglieder scheiden aus der Kammer aus, wenn ihre Eintra-
gung in der Liste gelöscht wird oder sie aus der Kammer ausge-
schlossen werden. Freiwillige Mitglieder scheiden ferner aus der 
Kammer aus, wenn sie ihren Austritt erklären.

§ 42

Organe

(1) Die Organe der Kammer sind

1. die Vertreterversammlung,

2. der Vorstand,

3. der Eintragungsausschuss.

(2) Den Organen der Kammer können nur Mitglieder angehören. 
Dies gilt nicht für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Eintra-
gungsausschusses und ihre oder seine Vertretung. Die in die Organe 
der Kammer berufenen Mitglieder sind zur Ausübung ihres Amtes 
verpflichtet, soweit nicht ein wichtiger Grund entgegensteht. Die 
Pflicht zur Ausübung des Amtes dauert über die Amtsdauer hinaus 
bis zum Amtsantritt eines neuen Mitgliedes fort. Mitglieder, die in 
den Eintragungsausschuss berufen werden, verlieren ihr Amt in der 
Vertreterversammlung und im Vorstand.

(3) Scheidet ein in ein Kammerorgan berufenes Mitglied während 
seiner Amtszeit aus der Kammer aus, so erlischt gleichzeitig auch 
sein Amt.

(4) Die Kammer kann aus dem Kreis ihrer Mitglieder Ausschüsse 
bilden, die der Erfüllung der Aufgaben der Kammer dienen. Die Be-
schränkung auf den Kreis der Mitglieder gilt nicht, soweit dieses Ge-
setz oder die Satzung die Befähigung zum Richteramt vorsehen.

(5) Die Tätigkeit von Mitgliedern der Kammer in Organen und 
Ausschüssen ist ehrenamtlich. Diese Mitglieder haben Anspruch auf 
Entschädigung für Auslagen und Zeitversäumnis. Die Mitglieder 
von Organen und Ausschüssen, die nicht Mitglieder der Kammer 
sind, haben Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. Die Hö-
he der Entschädigung nach den Sätzen 2 und 3 setzt die Vertreterver-
sammlung auf Vorschlag des Vorstandes fest.

§ 43

Vertreterversammlung

(1) Die Mitglieder der Vertreterversammlung werden für die Dau-
er von drei Jahren in allgemeiner, direkter und geheimer Wahl nach 
Maßgabe der Satzung und der Wahlordnung von den Mitgliedern der 
Kammer gewählt.

(2) Die Mitglieder wählen 41 Vertreterinnen und Vertreter. Davon 
müssen mindestens 21 Personen Beratende Ingenieurinnen oder In-
genieure sein. Jede Fachrichtung soll durch mindestens zwei Mit-
glieder vertreten sein.

(3) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben.

(4) Das Nähere regelt die Wahlordnung.

§ 44

Aufgaben der Vertreterversammlung

(1) Die Vertreterversammlung ist zuständig für

 1. den Erlass der Satzung,

 2. den Erlass der Berufsordnung,

 3. den Erlass der Wahlordnung,

 4. den Erlass der Beitragsordnung,

 5. den Erlass der Geschäftsordnung der Vertreterversammlung,

 6. die Feststellung des Haushaltsplans,

 7. die Zustimmung zur Geschäftsordnung des Vorstandes,

 8. die Wahl, die Abberufung und die Entlastung des Vorstandes,

 9. die Aufstellung der Vorschlagslisten für die ehrenamtlichen Mit-
glieder des Berufs- und Landesberufsgerichts sowie des Eintra-
gungsausschusses,

10. die Bildung von weiteren Ausschüssen sowie die Wahl und Ab-
berufung der Ausschussmitglieder,

11. die Festsetzung der Entschädigung für Mitglieder der Organe 
und der weiteren Ausschüsse sowie für Sachverständige,

12. die Bildung von Fürsorge- und Versorgungseinrichtungen ein-
schließlich der Errichtung des Versorgungswerkes.

(2) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Ist eine Angelegenheit we-
gen Beschlussunfähigkeit der Vertreterversammlung zurückgestellt 
worden und tritt die Vertreterversammlung zur Verhandlung über 
denselben Gegenstand zum zweiten Mal zusammen, so ist sie ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig; in der La-
dung zu dieser Sitzung ist auf diese Bestimmung ausdrücklich hin-
zuweisen.

(3) Bei Beschlüssen entscheidet unbeschadet des Absatzes 4 die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen bleiben bei der Ermittlung der Mehrheit außer Be-
tracht. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Stimmen-
übertragungen sind ausgeschlossen.

(4) Beschlüsse zur Änderung der Satzung, der Berufsordnung, der 
Wahlordnung und zur vorzeitigen Abberufung von Mitgliedern des 
Vorstandes bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der in die Ver-
treterversammlung gewählten Mitglieder. Absatz 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass Beschlüsse in dieser Sitzung einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder bedürfen.

(5) Beschlüsse der Vertreterversammlung zu Absatz 1 Nr. 1 bis 3 
bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§ 45

Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten, zwei Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten und vier bis 
sechs weiteren Mitgliedern. Seine Amtsdauer beträgt drei Jahre. Die 
Amtszeit der Mitglieder des Vorstandes dauert bis zum Amtsantritt 
der neuen Mitglieder fort. Die Präsidentin oder der Präsident und ei-
ne Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident müssen Beratende Ingeni-
eurinnen oder Ingenieure sein. Eine Vizepräsidentin oder ein Vize-
präsident wird aus den Reihen der sonstigen Mitglieder gewählt. Die 
Mitglieder des Vorstandes müssen mindestens zur Hälfte Beratende 
Ingenieurinnen oder Ingenieure sein. Im Übrigen soll das Verhältnis 
von Pflichtmitgliedern und freiwilligen Mitgliedern der Mitglieder-
zusammensetzung der Kammer am Tag der Vorstandswahl entspre-
chen. Die Fachrichtungen müssen angemessen vertreten sein.

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Kammer nach einer von 
ihm beschlossenen Geschäftsordnung. 
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(3) Die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsidentinnen 
oder Vizepräsidenten vertreten jeweils allein die Kammer gericht-
lich und außergerichtlich. Die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsi-
denten sollen zur Vertretung der Kammer nach außen nur tätig wer-
den, wenn die Präsidentin oder der Präsident verhindert ist; sie sol-
len, soweit nicht dringende Interessen der Kammer entgegenstehen, 
ihr Vorgehen gegenseitig abstimmen.

§ 46

Rügerecht des Vorstandes

(1) Der Vorstand kann das Verhalten eines Mitgliedes der Kam-
mer, das ihm obliegende Berufspflichten verletzt hat, rügen, wenn 
die Schuld gering ist und ein Antrag auf Einleitung eines berufsge-
richtlichen Verfahrens nicht erforderlich erscheint.

(2) Das Rügerecht erlischt, soweit ein berufsgerichtliches Verfah-
ren gegen das Mitglied eingeleitet ist.

(3) Gegen den Bescheid kann das Mitglied binnen zweier Wochen 
nach Zustellung bei dem Vorstand Einspruch erheben. Über den Ein-
spruch entscheidet der Vorstand. Wird der Einspruch zurück-
gewiesen, so kann das Mitglied binnen eines Monats nach der Zu-
stellung beim Berufsgericht die Einleitung eines berufsgerichtlichen 
Verfahrens beantragen.

(4) Der Erteilung einer Rüge steht die Einleitung eines berufsge-
richtlichen Verfahrens wegen desselben Verhaltens nicht entgegen. 
Die Rüge wird mit Rechtskraft der Entscheidung im berufsgerichtli-
chen Verfahren gegenstandslos. Hält das Berufsgericht die Durch-
führung eines berufsgerichtlichen Verfahrens nur wegen Ge-
ringfügigkeit der erhobenen Beschuldigung nicht für erforderlich 
oder stellt es wegen der Geringfügigkeit der Berufspflichtverletzung 
das Verfahren ein, so hat es in seinem Beschluss die Rüge aufrecht-
zuerhalten, wenn die Nachprüfung ergibt, dass sie zu Recht erteilt 
wurde.

§ 47

Eintragungsausschuss

(1) Der Eintragungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsit-
zenden und der erforderlichen Zahl von Beisitzenden. Für die oder 
den Vorsitzenden sind Vertreterinnen und Vertreter zu bestellen. Der 
Eintragungsausschuss entscheidet in der Besetzung mit der oder dem 
Vorsitzenden und vier Beisitzenden.

(2) Die oder der Vorsitzende und ihre oder seine Vertreterinnen 
und Vertreter müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem 
Deutschen Richtergesetz haben oder die Voraussetzung des § 110 
Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes erfüllen. Mitglieder des Ein-
tragungsausschusses dürfen nicht Bedienstete der Kammer oder der 
Aufsichtsbehörde sein.

(3) Die oder der Vorsitzende, ihre oder seine Vertreterinnen und 
Vertreter und die weiteren Mitglieder des Eintragungsausschusses 
werden für die Dauer von vier Jahren auf Vorschlag der Vertreterver-
sammlung von der Aufsichtsbehörde bestellt. Wiederbestellung ist 
zulässig. Der Vorschlag muss mindestens um die Hälfte mehr Na-
men enthalten als Mitglieder zu bestellen sind.

(4) Der Eintragungsausschuss bedient sich zur Erfüllung seiner 
Aufgaben der Einrichtungen und Dienstkräfte der Baukammer. Sei-
ne Kosten trägt die Baukammer.

§ 48

Grundsätze für die Tätigkeit des Eintragungsausschusses

(1) Die Mitglieder des Eintragungsausschusses sind unabhängig 
und an Weisungen nicht gebunden.

(2) Der Eintragungsausschuss entscheidet mit Stimmenmehrheit. 
Seine Sitzungen sind nicht öffentlich. 

(3) Bei der Entscheidung über die Eintragung oder Löschung sol-
len mindestens zwei Beisitzende der Fachrichtung der betroffenen 
Person angehören.

(4) Bewerberinnen und Bewerber sollen bei der Ermittlung der 
Eintragungsvoraussetzungen mitwirken, dem Eintragungsausschuss 
die erforderlichen Auskünfte geben, Unterlagen vorlegen und auf 
Verlangen persönlich erscheinen. Der Antrag auf Eintragung ist zu-

rückzuweisen, wenn der Eintragungsausschuss das Vorliegen der 
Eintragungsvoraussetzungen infolge mangelnder Mitwirkung nicht 
hinreichend klären kann. Die Bewerberinnen und Bewerber sind auf 
diese Rechtsfolge hinzuweisen.

(5) Den Beginn der praktischen Tätigkeit nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 
sollen die Bewerberinnen und Bewerber der Kammer schriftlich an-
zeigen.

(6) Wird eine Entscheidung des Eintragungsausschusses ange-
fochten, so wird die Kammer im Verwaltungsstreitverfahren durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Eintragungsausschusses 
vertreten.

§ 49

Schlichtung

(1) Zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der 
Berufsausübung zwischen Mitgliedern der Kammer oder zwischen 
diesen und Dritten ergeben, ist bei der Kammer ein ständiger 
Schlichtungsausschuss zu bilden. Die Mitglieder des Schlichtungs-
ausschusses werden vom Vorstand für die Dauer von vier Jahren be-
stellt; Wiederbestellung ist zulässig. Der Schlichtungsausschuss 
wird in der Besetzung von drei Ausschussmitgliedern tätig, von de-
nen mindestens zwei Mitglieder der Kammer angehören müssen.

(2) Bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der Kammer hat der 
Schlichtungsausschuss auf Anrufung durch Beteiligte oder auf An-
ordnung des Vorstandes einen Schlichtungsversuch zu unternehmen. 
Sind Dritte beteiligt, so kann der Schlichtungsausschuss nur mit de-
ren Einverständnis tätig werden.

(3) Das Nähere regelt die Schlichtungsordnung (§ 40 Abs. 1 Nr. 8, 
§ 44 Abs. 1 Nr. 10).

§ 50

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. unbefugt eine der in § 32 genannten Berufsbezeichnungen führt,

2. entgegen § 32 Abs. 1 Satz 2 eine Wortverbindung mit der Be-
rufsbezeichnung nach § 32 Abs. 1, 2, 4 oder 5 führt,

3. eine der in § 41 Abs. 1 Nr. 3 oder 4 genannten Tätigkeiten aus-
übt, obwohl er durch bestandskräftige Entscheidung aus der 
Baukammer ausgeschlossen ist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
15 000 Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Baukammer.

§ 51

Versorgungswerk

(1) Die Kammer kann durch Satzung 

1. für ihre Mitglieder und deren Familienangehörige ein Versor-
gungswerk errichten oder sich dem Versorgungswerk der Kam-
mer eines anderen Landes im Geltungsbereich des Grundgeset-
zes anschließen und

2. ihre Mitglieder verpflichten, Mitglieder des Versorgungswerkes 
zu werden.

Mitglieder, die Beamtinnen oder Beamte sind oder die der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung unterliegen, 
sind auf Antrag von der Pflichtteilnahme am Versorgungswerk zu 
befreien. In einer Übergangsbestimmung sind Freistellungen für die 
Fälle vorzusehen, in denen eine anderweitige Versorgung nach nähe-
rer Maßgabe nachgewiesen wird. Verwaltungsverfahren des Versor-
gungswerkes gegenüber den ihm auf Grund des Anschlusses ange-
hörenden Mitgliedern richten sich nach den für das Versorgungs-
werk geltenden Vorschriften.

(2) Die Satzung muss eine selbständige Verwaltung des Versor-
gungswerkes durch eigene Organe vorsehen, sofern ein eigenes Ver-
sorgungswerk errichtet wird. Sie muss ferner Bestimmungen enthal-
ten über

1. die versicherungspflichtigen Mitglieder,
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2. die Höhe und Art der Versorgungsleistungen,

3. die Höhe der Beiträge,

4. Beginn und Ende der Teilnahme,

5. die Befreiung von der Teilnahme, insbesondere während einer 
Mitgliedschaft in einem anderen Versorgungswerk,

6. die freiwillige Teilnahme, insbesondere nach Beendigung der 
Mitgliedschaft in der Kammer,

7. die Bildung, Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer und Aufga-
ben der Organe des Versorgungswerkes,

8. die Berücksichtigung von Zeiten des Mutterschutzes und der 
Kindererziehung.

(3) Die Satzung, die Anschlusssatzung und ihre Änderungen be-
dürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde und der für die Ver-
sicherungsaufsicht zuständigen Senatsverwaltung.

(4) Das Vermögen des Versorgungswerkes ist vom übrigen Ver-
mögen der Kammer getrennt zu verwalten. Langfristige Geld-
anlagen, Schuldaufnahmen und Verfügungen über Grundstücke sind 
nur mit Zustimmung der für die Versicherungsaufsicht zuständigen 
Senatsverwaltung zulässig.

§ 52

Satzung

(1) Die Kammer gibt sich eine Satzung.

(2) Die Satzung muss insbesondere Bestimmungen enthalten  
über

 1. die Rechte und Pflichten der Mitglieder,

 2. die Aufnahme und den Ausschluss freiwilliger Mitglieder,

 3. die Einberufung der Vertreterversammlung,

 4. die Grundsätze der Geschäftsordnung der Vertreterversamm-
lung,

 5. die Wahl, die Zusammensetzung und die Amtsdauer des Vor-
standes,

 6. die Geschäftsordnung und die Verwaltungseinrichtungen der 
Kammer,

 7. die Bildung und das Verfahren des Schlichtungsausschusses und 
sonstiger Ausschüsse,

 8. die Wahl und Abberufung von Mitgliedern der Organe und Aus-
schüsse,

 9. die Art und Form der Bekanntmachungen der Kammer und der 
Beschlüsse der Vertreterversammlung und

10. die Behandlung und Weiterleitung von Minderheitenvoten.

(3) Die Satzung ist so auszugestalten, dass die Wahrung der Belan-
ge der Angehörigen aller Fachrichtungen und Beschäftigungsarten 
gesichert ist.

(4) Die Satzung kann die Zusammenfassung von Fachrichtungen 
nach § 30 Abs. 2 zu Fachgruppen vorsehen.

§ 53

Berufsordnung

(1) Die nach diesem Gesetz der Berufsordnung Unterworfenen ha-
ben ihren Beruf gewissenhaft auszuüben und dem ihnen im Zusam-
menhang mit dem Beruf entgegengebrachten Vertrauen zu entspre-
chen. Das Nähere regelt die Berufsordnung der im Bauwesen tätigen 
Ingenieurinnen und Ingenieure.

(2) Die Berufsordnung soll insbesondere Vorschriften enthalten 
über

1. die gewissenhafte Ausübung des Berufes, 

2. das berufliche Verhalten gegenüber Kolleginnen und Kollegen, 
Auftraggebenden, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie 
Bauhandwerkerinnen und Bauhandwerkern,

3. die berufliche Fortbildung,

4. den zulässigen Umfang der Werbung, insbesondere auch bei 
gleichzeitiger Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit im Bau-
bereich; vergleichende Werbung ist unzulässig,

5. die Wahrung der Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure im Bauwesen,

6. die Voraussetzungen der Teilnahme an Wettbewerben,

7. die Berufshaftpflichtversicherung, 

8. die Pflicht, die erforderlichen Angaben, die die Kammer oder 
das Versorgungswerk zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, 
zu erteilen.

(3) Ein außerhalb des Berufes liegendes Verhalten ist eine Berufs-
pflichtverletzung, wenn es nach den Umständen des Einzelfalles in 
besonderem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in einer für 
die Ausübung der Berufstätigkeit oder das Ansehen des Berufsstan-
des bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen.

§ 54

Finanzwesen

(1) Die Kammer erhebt zur Deckung ihres sachlichen und perso-
nellen Aufwandes Beiträge von den Mitgliedern, soweit der Finanz-
bedarf nicht anderweitig gedeckt werden kann. Die Beiträge sollen 
für Pflichtmitglieder und freiwillige Mitglieder unterschiedlich be-
messen werden, wobei auch eine Staffelung nach der Höhe des Ein-
kommens aus der Tätigkeit als Ingenieurin oder Ingenieur im Bau-
wesen vorgesehen werden kann.

(2) Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen der Kammer, ein-
schließlich des Schlichtungsverfahrens, können Gebühren und Aus-
lagen erhoben werden.

(3) Alles Weitere regeln die Beitragsordnung und die Gebühren-
ordnungen.

§ 55

Auskunfts- und Verschwiegenheitspflicht, Daten, Amtshilfe

(1) Die Kammer und der Eintragungsausschuss dürfen folgende 
Daten in die Liste und die Verzeichnisse aufnehmen und weiter-
verarbeiten:

 1. Namen,

 2. akademische Grade und Titel,

 3. Anschriften, 

 4. Geburtsdatum und -ort,

 5. Geschlecht,

 6. Staatsangehörigkeit,

 7. Ausbildung,

 8. Fachrichtungen,

 9. berufliche Tätigkeit und Betriebsstätte,

10. Telekommunikationsanschlüsse,

11. Mitgliedschaft,

12. Beitrags- und Gebührenpflicht,

13. Bank- und andere Inkassoverbindungen,

14. Tätigkeit in Organen und Ausschüssen der Kammer,

15. Erfüllung der Berufspflichten, berufsgerichtliche Maßnahmen,

16. Firma,

17. Gesellschaftsform,

18. Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Liquidatorin-
nen und Liquidatoren.

(2) Die Kammer darf aus den Listen und den Verzeichnissen Aus-
künfte über Namen, akademische Grade und Titel, Anschriften, 
Fachrichtungen, Beschäftigungsarten, die Betriebsstätte, die Gesell-
schafterinnen und Gesellschafter, die geschäftsführenden Personen 
und den Gesellschaftszweck erteilen. Im Übrigen darf sie die von ihr 
geführten Daten insoweit veröffentlichen und übermitteln, als diese 
Daten auch aus anderen Quellen allgemein zugänglich sind.

(3) Die Kammer darf außerdem von den Mitgliedern ihres Versor-
gungswerkes für dessen Zwecke folgende Daten verarbeiten:

1. Namen und Geburtsdatum der Ehegattin oder des Ehegatten, der 
Lebenspartnerin oder des Lebenspartners oder rechtlich Gleich-
gestellter und deren Kinder,
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2. Beziehungen zu anderen Versorgungsträgern.

(4) Die Kammer darf im Rahmen ihrer Aufgaben von den Be-
schwerdeführenden und anderen Antragstellenden folgende Daten 
verarbeiten:

1. Namen, 

2. Anschriften,

3. Telekommunikationsanschlüsse.

(5) Die Kammer darf von Personen, die Leistungen aus ihren Für-
sorge- und Versorgungseinrichtungen beziehen, folgende Daten ver-
arbeiten:

1. Namen,

2. Anschriften,

3. Geburtsdatum,

4. Bankverbindung,

5. Leistungen,

6. Renten- und Krankenversicherungen,

7. Pfändungen,

8. Ausbildungsverhältnisse der Kinder,

9. bei Leistungen aus Fürsorgeeinrichtungen: Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse.

(6) Die Kammer darf von Personen, zu denen sie zur Erfüllung der 
ihr übertragenen Aufgaben Kontakte herstellt, folgende Daten verar-
beiten:

1. Namen,

2. Anschriften,

3. Funktionen,

4. Telekommunikationsanschlüsse.

(7) Die Kammer ist verpflichtet, in den den Aufgabenkreis der im 
Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und Ingenieure betreffenden An-
gelegenheiten Auskünfte zu der Liste und den Verzeichnissen, über 
Versagung und Löschung sowie bestandskräftige Maßnahmen in ei-
nem berufsgerichtlichen Verfahren an Behörden und Gerichte zu er-
teilen. Sie ist berechtigt, von Gerichten und Behörden Auskünfte 
einzuholen, soweit dies zur Erfüllung der von ihr wahrzunehmenden 
Aufgaben erforderlich ist.

(8) Bewerberinnen und Bewerber sowie Mitglieder sind verpflich-
tet, dem Vorstand und den Ausschüssen Auskunft über ihre persön-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie zu ihrer Berufshaft-
pflichtversicherung zu erteilen, soweit die Angaben zur Durchfüh-
rung der Aufgaben nach § 40 Abs. 2 und den §§ 49 und 51 notwendig 
sind. § 55 der Strafprozessordnung über das Auskunftsverweige-
rungsrecht von Zeuginnen und Zeugen gilt entsprechend.

(9) Die Mitglieder der Organe und Ausschüsse der Kammer und 
die von diesen beigezogenen Sachverständigen und Hilfskräfte sind 
zur Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten verpflichtet, deren 
Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben ist oder die sie in ihrer Ei-
genschaft als Mitglieder der Organe oder Ausschüsse der Kammer 
zur Kenntnis erhalten. Sie dürfen die Kenntnis von derartigen Ange-
legenheiten nicht unbefugt verwerten. Die Pflicht zur Verschwiegen-
heit besteht auch nach Beendigung der Mitgliedschaft der oder des 
Betreffenden in Organen und Ausschüssen der Kammer fort. 

(10) Zuwiderhandlungen gegen die Pflichten nach den Absätzen 8 
und 9 gelten als Verletzung der Berufspflichten.

Dritter Abschnitt

Berufsgerichtsbarkeit

§ 56

Anwendungsbereich, Verjährung

(1) Ein Mitglied der Baukammer, das sich berufsunwürdig verhält, 
hat sich im berufsgerichtlichen Verfahren zu verantworten. Gleiches 
gilt für die nach diesem Gesetz zur Beachtung der Berufsordnung 
Verpflichteten.

(2) Berufsunwürdig verhalten sich Ingenieurinnen und Ingenieu-
re, die schuldhaft gegen Pflichten verstoßen, die ihnen zur Wahrung 

des Ansehens ihres Berufes obliegen. Politische, religiöse, wissen-
schaftliche oder künstlerische Ansichten oder Handlungen können 
nicht Gegenstand eines berufsgerichtlichen Verfahrens sein. Ingeni-
eurinnen und Ingenieure im öffentlichen Dienst unterliegen hinsicht-
lich ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht der Berufsgerichtsbarkeit. Das 
Gleiche gilt für die berufliche Tätigkeit von Ingenieurinnen und In-
genieuren, soweit sie als Beliehene öffentliche Aufgaben wahrneh-
men.

(3) Die Verfolgung einer Verletzung der Berufspflichten verjährt 
in drei Jahren. Für den Beginn, die Unterbrechung und das Ruhen 
der Verjährung gelten die §§ 78a bis 78c des Strafgesetzbuches ent-
sprechend. Verstößt die Tat auch gegen ein Strafgesetz, so verjährt 
die Verfolgung nicht, bevor die Strafverfolgung verjährt, jedoch 
auch nicht später als diese.

§ 57

Berufsgerichtliche Maßnahmen

(1) Im berufsgerichtlichen Verfahren kann erkannt werden auf

1. Verweis,

2. Geldbuße bis zu 10 000 Euro,

3. Entziehung der Mitgliedschaft in Organen und in der Baukam-
mer,

4. Entziehung der Wählbarkeit zu Organen der Baukammer bis zur 
Dauer von fünf Jahren,

5. Löschung der Eintragung in der Liste der Beratenden Ingenieu-
rinnen und Ingenieure,

6. Ausschluss aus der Baukammer.

(2) Die in Absatz 1 Nr. 1 bis 4 genannten Maßnahmen können ne-
beneinander verhängt werden.

(3) Ist von einem Gericht oder einer Behörde wegen desselben 
Verhaltens bereits eine Strafe, eine Geldbuße oder eine Ordnungs-
maßnahme verhängt worden, so ist von einer Maßnahme nach Ab-
satz 1 Nr. 1 und 2 abzusehen. 

§ 58

Berufsgericht, Landesberufsgericht

(1) Das berufsgerichtliche Verfahren wird vor dem Berufsgericht 
für im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und Ingenieure als erster In-
stanz und vor dem Landesberufsgericht für im Bauwesen tätige In-
genieurinnen und Ingenieure als Rechtsmittelinstanz durchgeführt. 
Das Berufsgericht wird beim Landgericht Berlin, das Landesberufs-
gericht beim Kammergericht errichtet.

(2) Das Landesberufsgericht und das Berufsgericht verhandeln 
und entscheiden in der Besetzung mit einer Berufsrichterin als Vor-
sitzenden oder einem Berufsrichter als Vorsitzendem und zwei Mit-
gliedern der Baukammer als ehrenamtlichen Richterinnen oder 
Richtern. Bei Entscheidungen außerhalb der mündlichen Verhand-
lung wirken die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter nicht mit.

(3) Ehrenamtliche Richterin oder ehrenamtlicher Richter kann 
nicht sein, wer Bedienstete oder Bediensteter der Baukammer ist 
oder der Aufsichtsbehörde oder dem Eintragungsausschuss ange-
hört. Ehrenamtliche Richterin oder ehrenamtlicher Richter kann 
ebenfalls nicht sein, wer als Mitglied des Schlichtungsausschusses 
mit demselben Sachverhalt befasst war. Eine ehrenamtliche Richte-
rin oder ein ehrenamtlicher Richter soll der Fachrichtung, eine ande-
re oder ein anderer der Beschäftigungsart der beschuldigten Person 
angehören. 

(4) Die Aufgaben der Geschäftsstelle werden von der Geschäfts-
stelle des Gerichts wahrgenommen, bei dem das Berufsgericht er-
richtet worden ist.

§ 59

Bestellung der Richterinnen und Richter

(1) Die Senatsverwaltung für Justiz bestellt für die Dauer von fünf 
Jahren die Mitglieder des Berufsgerichts und des Landesberufsge-
richts und ihre Vetreterinnen und Vertreter sowie für jedes Berufsge-
richt eine Untersuchungsführerin oder einen Untersuchungsführer 
und eine Vertreterin oder einen Vertreter.
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(2) Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter werden vom 
Vorstand der Baukammer auf einer Liste vorgeschlagen. Der Vor-
schlag muss mindestens um die Hälfte mehr Namen enthalten als eh-
renamtliche Richterinnen und Richter zu bestellen sind. Bei jedem 
Gericht ist für jede Fachrichtung und für jede Beschäftigungsart eine 
genügende Anzahl von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern 
zu bestellen. Die Vorsitzenden des Berufsgerichts und des Landesbe-
rufsgerichts bestimmen vor Beginn jedes Geschäftsjahres, nach wel-
chen Grundsätzen und in welcher Reihenfolge die ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter heranzuziehen sind und einander im Ver-
hinderungsfall vertreten. Im Übrigen gelten die Vorschriften des 
Berliner Kammergesetzes in der jeweils geltenden Fassung darüber, 
welche Personen nicht zu Richterinnen oder Richtern ernannt wer-
den dürfen, in welchen Fällen das Richteramt erlischt, ruht oder ab-
gelehnt werden kann, in welchen Fällen die Richterinnen und Rich-
ter vom Richteramt ausgeschlossen sind und ihre Bestellung zu wi-
derrufen ist, ferner die Regelungen über die Bestellung einer Nach-
folgerin oder eines Nachfolgers vor Ablauf der Amtszeit, über den 
Rechtsweg bei Widerruf der Bestellung als Richterin oder Richter 
oder bei Erlöschen des Richteramtes und über die Entschädigung der 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter entsprechend.

(3) Die Senatsverwaltung für Justiz kann die ihr nach diesem Ab-
schnitt zustehenden Befugnisse auf nachgeordnete Behörden über-
tragen.

§ 60

Einleitung des Verfahrens

Den Antrag auf Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens 
darf stellen

1. ein Kammermitglied gegen sich selbst,

2. der Vorstand der Baukammer,

3. die Aufsichtsbehörde.

§ 61

Anwendung des Berliner Kammergesetzes

(1) Für die Berufsgerichtsbarkeit der im Bauwesen tätigen Ingeni-
eurinnen und Ingenieure gelten im Übrigen die Vorschriften des Ber-
liner Kammergesetzes in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß.

(2) Ist zu erwarten, dass in einem eröffneten berufsgerichtlichen 
Verfahren auf Löschung der Eintragung in der Liste der Beratenden 
Ingenieurinnen und Ingenieure erkannt wird, so kann das Be-
rufsgericht auf Grund mündlicher Verhandlung das Führen der Be-
rufsbezeichnung bis zur rechtskräftigen Entscheidung des berufsge-
richtlichen Verfahrens vorläufig untersagen.

DRITTER TEIL

Gemeinsame Vorschriften

§ 62

Rechtsweg

Gegen eine der Anfechtung unterliegende Entscheidung der Kam-
mer ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin zulässig. Ein 
Widerspruchsverfahren findet nicht statt.

§ 63

Staatsaufsicht

(1) Die Staatsaufsicht über die Kammern führt die für das Bauwe-
sen zuständige Senatsverwaltung (Aufsichtsbehörde).

(2) Die Aufsichtsbehörde kann jederzeit sachdienliche Auskünfte 
verlangen. Sie ist zu den Vertreterversammlungen sowie auf Verlan-
gen auch zu den Sitzungen anderer Organe und Ausschüsse einzula-
den. Der Vertreterin oder dem Vertreter der Aufsichtsbehörde ist auf 
Verlangen das Wort zu erteilen. Die Aufsichtsbehörde kann die Ein-
berufung von Vorstandssitzungen und Vertreterversammlungen so-

wie die Aufnahme bestimmter Punkte in die Tagesordnung verlan-
gen.

(3) Die Versicherungsaufsicht führt die für das Versicherungswe-
sen zuständige Senatsverwaltung.

§ 64

Rechtsverordnungen

(1) Rechtsverordnungen über Gebühren und Auslagen für die In-
anspruchnahme von Einrichtungen der Kammern werden von der für 
das Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung im Einvernehmen mit 
der Senatsverwaltung für Finanzen erlassen.

(2) Die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften über das Verfahren 
vor dem Eintragungsausschuss einschließlich der für die Eintragung 
in die Listen, Verzeichnisse und das Register vorzulegenden Nach-
weise zu erlassen, sofern Abweichungen vom Verwaltungsverfah-
rensgesetz unumgänglich sind. Sie trifft auch die erforderlichen Re-
gelungen zur Umsetzung der Richtlinien 85/384/EWG und 89/48/
EWG sowie sonstiger ergänzender Richtlinien der Kommission der 
Europäischen Union, soweit sie die bestehenden gesetzlichen Vor-
schriften ergänzen und diese in ihrer zweckentsprechenden Durch-
führung sichern.

(3) Die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung den Kammern weitere Aufgaben, 
die ihrem Wesen nach zu den in den §§ 9 und 40 genannten Aufga-
benbereichen gehören, zuzuweisen.

§ 65

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsvorschriften

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Mit dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes tritt das Berliner Architekten- und Baukammergesetz 
vom 19. Juli 1994 (GVBl. S. 253), zuletzt geändert durch Artikel I 
§ 26 des Gesetzes vom 15. Oktober 2001 (GVBl. S. 540), außer Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes bleibt die Liste gemäß § 3 des 
Berliner Architektengesetzes vom 16. Februar 1973 (GVBl. S. 429), 
geändert durch Gesetz vom 26. November 1974 (GVBl. S. 2746), 
Bestandteil der bei der Architektenkammer geführten Ar-
chitektenliste.

(3) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes dürfen auch diejenigen die 
Berufsbezeichnung „Architektin“ oder „Architekt“ oder „Stadtpla-
nerin“ oder „Stadtplaner“ weiterführen, die diese Berufsbezeich-
nung nach der Anordnung über die Zulassung privater Architekten 
und Ingenieure vom 5. Februar 1990 (GBl. I S. 50), geändert durch 
Anordnung vom 25. Juli 1990 (GBl. I S. 1152), geführt haben und 
auf Grund einer unanfechtbaren Entscheidung in die Architektenlis-
te oder Stadtplanerliste der Architektenkammer eingetragen worden 
sind.

(4) Die durch Wahlen berufenen Organe der Architektenkammer 
Berlin und der Baukammer Berlin bleiben bis zu einer Neuwahl oder 
Neubestellung für die Dauer ihrer Wahl- oder Amtsperiode im Amt. 
Die Wahlperiode der 7. Vertreterversammlung der Architektenkam-
mer Berlin wird entsprechend der Regelung in § 11 Abs. 1 auf vier 
Jahre verlängert. Gleiches gilt für die Wahlperiode des Vorstandes 
gemäß § 13 Abs. 1.

Berlin, den 6. Juli 2006

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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